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3.2 Gebäudelärmkarte nach RLS-90, Nacht

Mit Angaben zu den Lärmpegeln in dB(A) in 4 m Höhe
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und Einwohneranzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: Helbig
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Gemeinde Mönchweiler
Projekt: LAP Mönchweiler
Projekt-Nr. 2067.344

Legende
Straße

Nebengebäude

Rechengebiet Lärm

Pegelwerte
LrT
in dB(A)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Pegeldifferenz
in dB(A)

 <= 0.50
0.50 < <= 0.75
0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25
1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75
1.75 < <= 2.00
2.00 < <= 2.25
2.25 < <= 2.50
2.50 < <= 2.75
2.75 < <= 3.00
3.00 <  

Maßstab 1:5’000
0 45 90 180 270 360

m

4.1 Gebäudelärmkarte bei Tempo 30 bzw. 50
nach RLS-90, Tag
Rasterlärmdifferenzkarte in dB(A)
in 4 m Höhe im Zeitbereich Tag
und Einwohneranzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: Helbig
Erstellt am: 13.10.2021

0.
5

0.
5

0 .5

0
.5

0.5

0
.5

0.5

0 .5

0.5

0.5

0.
5

0 .5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.
5

0.
5

0.5 0.
5

0.5

0.5

0.
5

0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.
5

0.5

0.
5

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

0 .5

0.5

0.5

0
.5

0.5

0.
5

0.5

0
.5

0.5

0.5

0.
5

0.
5

0.5

0.
5

0.
5

0.5

0.
5

0
.5

0.5

0.
5

0.5

0
.5

0.5

0.5

0
. 5

0. 5

0 .5

0.5

0.5

0. 5

0.5

0.5

0.5

0.5

0
.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0
.5

0.
5

0.
5

0.
5

0
.5

0 .5

0.
5

0.5

0.
5

0.5

0.5

0.
5

0.5

0.5

0.
5

0.
5

0.5

0.5 0 .5

0.
5

0.
5

0.5

0.5

0.50.5

0.5

0.5

0.
5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.75

0.75

0.75

0.75

0.
75

0.
75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.750.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0 .75

0
.75

0.75

0.75

0. 75

0. 75

0.75

0.7
5

0.75

0.
75

0.
75

0.75

0.
75

0.75

0.75

0.75 0.75

0.75

0.
75

0 .
75

0.75

0.7
5

0.75

0.7
5

0.
75

0 .7
5

0.75

0.
7

5

0.75

0.
75

0.75

0 .75

0.7
5

0.75

0.7
5

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0
.7

5

0.75

0 .7
5

0.
75

0.7
5

0
.7

5

0.7
5

0
.7

5

0.
75

0.75

0. 75

0.75

0
. 7

5

0.
75

0.
75

0.
75

0.75

0.75

0
.75

0.75

0.
7

5

0.75

0.75

0.75

0.75

0.
7

5

0.
75

0
.7

5

0.75

0.7
5

0.75

0.
75

0.
75

0.7
5

0.75

0.7
5

0
.7

5

0.75

0.75 0
.7

5

0.75

0
.7

5

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.
7

5

0.75

0.7
5

0.75

0.75

0.75

0.750.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0 .7
5

0.75

0.75

0.75
0.75

0.75

0.
75

0.7
5

0.75

0.75

0.75

0.
75

0.75

0 .7
5

0 .75

0.75

0.75

0.75

0
.7

5

0.75

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.25

1
.2

5

1.
25

1.25

1.
2

5

1.25

1.25

1.
25

1
. 25

1
. 25

1 .2
5

1.
25

1.2
5

1.25

1.
25

1.25

1
.2

5

1 .25

1.
2

5

1.
25

1.
2

5

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1
. 2

5

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.
25

1.25

1
.2

5

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.
25

1.
25

1.25 1
.2

5

1.25

1
.2

5

1
.2

5

1.
25

1
.2

5

1.25

1.25

1
.2

5 1.25

1.25

1.25

1.25

1
.25

1 .
25

1.25

1.
25

1.
25

1
.25

1.
25

1
.2

5

1.
25

1
.2

5

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.
25

1.25

1.
25

1.
25

1.251.
25

1.
25

1.25

1.
25

1
. 25

1.25

1.25

1.25
1.25

1. 25

1.25

1
. 25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.
2

5

1.
25

1.25

1
.2

5

1.25

1
.2

5

1.
25

1.25

1.25

1.
25

1.25

1 .2
5

1.
25

1.25

1.
25

1.
251 .2

5

1.2
5

1.
2

5

1 .
25

1.
25

1.2
5 1.

25

1
.2

5

1
.2

5

1.
25

1.25
1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.2
5

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.25

1
.2

5

1.25

1.
25

1.2
5

1
.25

1.
25

1.25

1.25

1.25

1.25

1
.2

5

1 .
25

1.2
5

1.
25

1.
25

1.
251 .

2
5

1.25

1.25

1.
25

1.
2

5

1.25

1.
25

1.
25

1.25

1
.25 1. 25

1.
25

1.
25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1 .2
5

1.2 5

1.
2

5

1.25

1
.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.25

1.25

1
.25

1.25

1.25

1.5

1. 5

1.5

1.5

1 .5

1.5

1 .
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1. 5

1.5

1.
5

1 .5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1 .5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1.
5

1.5

1 .
5

1.5

1.
5

1.5

1
.5

1.
5

1 .
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.5

1.5

1.
5

1 .5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
.5

1.5

1.5 1.5

1.5

1.5

1
.5

1.
5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1.5

1.
5

1
.5

1.
5

1. 5

1.5

1.5

1.5

1.5

1 .5

1.5

1.
5

1.5

1.
5

1.5

1.
5

1.
5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.
5

1.5

1.
5

1.5

1.
5

1.
5

1.5

1.
5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1.5 1.5

1.
5

1.5

1.
5

1.5

1.5

1.
5

1 .
5

1.
5

1.5

1.
5

1.
5

1.
5

1.
5

1.5

1.
5

1.5

1 .
5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.5

1. 5

1 .5

1.5

1.5

1 .5

1.5

1.5

1
.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
.5

1
.5

1.5

1.5

1 .5

1 .5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1
. 5

1. 5

1.7
5

1.75

1.75

1
.7

5

1.
75

1.75

1
.7

5

1.75

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.
75

1.7
5

1.75

1.
75

1 .
7

5

1 .
75

1.75

1
.7

5

1.7
5

1.75

1.75

1.
7

5

1.75

1.
7

5

1.75

1.75

1.75

1.
75

1.75

1
.7

5

1
. 7

5

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.7
5

1.75

1.75

1.75

1.75

1.
75

1
.75

1.75

1.75

1.75

1.7
5

1.75

1.75

1.75

1. 75

1.75

1.75

1
.7

5

1.75

1.7 5

1.
75

1.75

1.75

1.
75

1.75

1.75

1
.7

5

1.75

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.
75

1.
75

1.
75

1.75

1.75

1.75

1
.75

1
.75

1.75

1. 75

1.75

1.
75

1.75

1.75

1
.7

5

1
.75

1.75

1.75

1.
75

1 .75

1
.7

5

1.
75

1 .75

1.75

1.
75

1
. 75

1 .75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.
75

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1
.7

5

1
.7

5

1.
7

5

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.
75

1.
75

1.751.
75

1.75

1.75

1
.7

5

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1 .75

1
. 7

5

1.75

1.7
5

1 .75

1.75

1.75

1 .75

1.75

1.75

1.
75

1.75

1
.75

1.75

1.75

1.75

1
.7

5

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.7
5

1
.751.75

1
.75

1.75

1
.7

5

1.75

1 .7
5

1.75

1.75

1.75

1.75

1 .7
5

1.75

1.75

1.75

1.
7

5

1.75

1.7
5

1
. 75

1 .75

1.75

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.25

2.25

2.25

2.25

2.
25

2.
25

2.25

2.25

2.25

2
.2

5

2.25

2.25

2.
25

2.25

2.25

2.25

2.2
5

2.25

2.25

2
.2

5

2
. 25

2.25

2.
25

2.25

2.25

2.25

2.
2

5

2.25

2.25

2.25

2.25

2.
25

2.
25

2.
25

2.25

2.2 5

2.5

2.5
2.753

2
12 2

5

2

3

2

3

1 2

2

1

2
4

2

4
9

7

4

2

2

1

2

6
4

3

6

7

2

1

1

2
3

4

1

3

1

7

3

8

3

2

2

4

7

2
1

7

2

1

3

21

5

4

2

4

5

4

4

8

3

6
4

10

4

3

2

10

4

7

2

4

2

3

26

3
1

18

3

4

3

4

4

23

2

4

5

4

2

9

2

5

2

4

2

14

17

3

2

24

5
5

2

2
1

1 4

2
1 42

16

1 1

2
2

2

1
1

2

4

5

3

3

3

2

5

3

11
1

6

2

3
2

4
3

5

3

2

1
1

5
3

5
4

31

1

2

1

2

2

2

3

6

3

1

1

4

10

5
1

7 4

3

3

2

611

10

18

1

3

4

2

1

2

4

3 5

53
3

8

1

3

7

1

7

2

7

2
1

2

8

4

4

56

25

2

215

28

5
10

11

8

4

3

112
7

41

2

3

3

2

2

3

2

2

1

2

3

2

8

3

2

2

4

2

5

1

1

2

1

2

3

1

1

1

4

2

1

3

2

6

4

9 6

10

2

12

2

1

2

2
4

4

1

3
4

24

3
2

3

1

1

5

4

2

4

2

1

3

5

3

3

3

4

5

2

1

2

4

3

4

5

2

4

4 1 2

4

11

3
3

1

4

4

1 2

2 2 7

4

1

1

2

2

3

4

5

5

4

4

13

2

3

5

2

6

4

5
5

2

2

28

3

33

6

4

2

6

2

1

3

3

4

1

4 2

2

4
3

2

1

2

4

3

2

5

312

2

14

6

6

5

7

15
2

1
5

3

5
3

3543
5

3

3

4

3

9

7

3

4

4

2

8

4

1

19

3

3

5

3

1

2

6

2

5

3

1

1

6

4

4

1

6

3

2

4

3

2

3

3

1

1

4

1

3

3

4

4

4

3

2

4

1

3

3

2

2

15

2

3

1 212

4

2

2

2

2

4

34 4

4

1

2

2

2

3

2

4

2

1

2

2

21

4

4

3

2

2

1

7

3

25

5
5

9

3

3

4
34

2

3

3
3

3

3

2

7

3

3

2

2

4

4

1
2

2

5

3

2

2

4

3

4

4

10

34

1

3

2

7

2

7

3

3

3

3

6
1

4

2

4

5

3

6

10

36

3

1

2

3

5

1

2

2

4

3

3

13

1

5

5

1

4

4

8

3

3

4

1

3

3

0

2

1

3

8

10

4

1

3

1

232

3

6

2
4

2

6

3

3

3

2

1

44

2

2

4

3

5

2

3

24

4

4

3

6

2

11
11915

5

2

4

11

1

3

7

4

2

5

2

32

3

14

5
1

1

1

13

4

5

2

7

2

3 5

5

4

4

2

4
1

2

2

2

3

4

7

1

5

16

5
1

1

1

6
1

4

18

4

2

22

4

3

11

2
1 3

2

4
2

2

2

4

4

4

21

4

5
2

4

1

0

1

5

1

2

0

3

5

2

1

5

2

5

2

34

5

2
0

7

2

2

3

1

3

2

2

7

10

5

2

20

4

5

12

5

2

2

3

3

10

3

1

8

5

4

3

2

7

2

4
7

3

9

4

2

5
5

1

4

7

3

2

4

4

17

1

13

2

2

19

2

3

5 5
5

2

13

6

3

3

2 3

3 1
7

3

2 2

4

2

2

1

1

2

3

2

2

3

3

2

2

31
4

11

11

42
40

18

6

6

2

4

1

3

2

15

2

2

9

2

1

5

1

2

5

2

1 4

2

2
4

1683

2

11

3

4

5

1
2

2

4
2

4

4
3

4

40

4445
41

42

46

46

45

46

4141

40

42

51

65
57

46

48

46

47

42
43

42

43

42
4243

42

43

43

42

43

43

42

41

42

42

42

66

54

64

47

42

43

43

42

45

45
47

42

43

42

48

45

42

46

46

52

50

53

49

43

45

48 47

56

48

51

47

53

50

47

42

51

49

64

4545

45
45

44

46

43

42

43

42

4243

42

44

42

42

44

44

45

45

44

45

42

45

44

43

46

44
45

42
42

43

43
43

42
42

44
44 44

45

45
45

45

45

44

46

46

4748

43

42

46

52

58

49

47

50

47
46

64

65

64

50

64

49

66

48

66

47
50

46

47
50

47

46

47

49

47

48

48

49

50

49

49

51

48

45

45

48

45
44

48 46

45

45

46

46
48

47

47

46

45

46

43

46

43

43

45
44

44

45
46

48

47

53

48

53

49

62

55

52

55

59

55

47

42

42

42

42

42

42

43

43
43

43

45

44
43

42

43

54

55

46
53

47

49
47

47

48

47

48

50

47

52

49

51

54

57

51

53

60

47

47

49

56

58

58

58

58

63

58

59

47

47

54

46

46

70

46

54

46

70

64 54

52

50

60

56

50

51

54

63

61

62

64

52

5163

51
63

63

51

63

53

52

64

64

65

55

54

55

54

52

55

58

63

62

64

49

50

49

64

63

47

46

48
47

47

46

45

50
49

50

51

49

49

48

49
49

48

48

47

52

64

55

47

46

44

47

44

45

45

44

44

44

44

45

42
42

42

43

43

47
49

47

49
50

48

51

48

49

52

52

46

52

47

52

48

47

48

47

47

49

47

47

51

47

49

48

48
46

48

46

47

49

48

47

47
47

46

47

46
48

43
43

4343
4343

43

43
44

54

62

57

59

53

52

51

49

51

44

45

49

43

48

43

50

50

42

45

41

69

58

48

57
57

50

46

57

67

59

59

61

57

60

46

52

53

54

51

50

69

53

51

51

52

43

48

48

45

43

50

43

51

43

50

43

43

55

50

52

58

44

45

45

45

51

52

56
50

50

44

45

46

46

47

47

50

48

46

47

43

47

49
46

46

45

46

46

46

46

47

46

464646 45

45

42

43

43

4344

45

44

43

43

43
43

42

67

49

44

49

49

46

51

50 50

51

64

65

65

49

63

60

48

47

66

4747

49

49

52

52

47

46

43

48

47

45

46
46

51

54

50

53

54

48

51

51

64

60

65

47

54

50

50

49

54

50

65

65

64

51

49

46

47

50

53

46

47

52

51

51

47

50

49

50

48

52

48

48

51

52

51

52

49
5155

64

64

64
52

52

54

49

60

64

64

55

6550

53

53
49

48

49

48

47

61

58

53

51

48

44

43

44

444545

48

51

51

49
52

58

51

57

52

48

48

45

43
44

45

45

42

44

42

42

43

45

45

45

46

43

44

42

45

44

44

40

48 46

51

50

49

49

48

49

47

62

42
43

47

47

45

45

44

45

44

45

46

43

47
47

45

46

47

4747
45

47

46
46

49

59

49

49

56

48
48

53

52

58

48

49

50

58

63

44

44

42

43

47

49

46

45

65

44

46

4844

48

43

44

43

51

42

42

46

41

51

64

65

65

61

58

65

49

41

4242

43

43

43

43

43

43

43

42

63

62

62

65

51

64

50

54

49

49

52

64

64

42

43

43

43

44

53

58

65

48

65

43

49

65

51

63

64

64

42
44

43

57

48

47

60

52

49 53

42

43
46

43

43

43

42

43

43

43

45

45

45

43

43

42

43

44

44

47
46

52

61

48

52

49

64

64

52

54

46

65

54

48

65

65

48

65

65

65

65
52

64

64

45

41

48

43

48
51

45

46

46

64

52

48

62

43

46

48

42

47

47

62

47

44

44

59
56

57

Pegeldiff erenz

in dB(A)

<= 0.50
0.50 < <= 0.75

0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25

1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75

1.75 < <= 2.00
2.00 < <= 2.25

2.25 < <= 2.50
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2.75 < <= 3.00
3.00 <
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in  d B(A )
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Legende
Straße

Nebengebäude

Rechengebiet Lärm

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  

Pegeldifferenz
in dB(A)

 <= 0.50
0.50 < <= 0.75
0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25
1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75
1.75 < <= 2.00
2.00 < <= 2.25
2.25 < <= 2.50
2.50 < <= 2.75
2.75 < <= 3.00
3.00 <  

Maßstab 1:5’000
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m

4.2 Gebäudelärmkarte bei Tempo 30 bzw. 50
nach RLS-90, Nacht
Rasterlärmdifferenzkarte in dB(A)
in 4 m Höhe im Zeitbereich Nacht
und Einwohneranzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: Helbig
Erstellt am: 13.10.2021
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Pegeldiff erenz

in dB(A)

<= 0.50
0.50 < <= 0.75

0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25

1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75

1.75 < <= 2.00
2.00 < <= 2.25

2.25 < <= 2.50
2.50 < <= 2.75

2.75 < <= 3.00
3.00 <

Pe geld iffe ren z
in  d B(A )

 <= 0.50

0.50 < <= 0.75
0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25

1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75
1.75 < <= 2.00

2.00 < <= 2.25
2.25 < <= 2.50
2.50 < <= 2.75

2.75 < <= 3.00
3.00 <  
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Gemeinde Mönchweiler
Projekt: LAP Mönchweiler
Projekt-Nr. 2067.344

Legende
Straße

Nebengebäude

Rechengebiet Lärm

Lärmschutzwand

Pegelwerte
LrT
in dB(A)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Pegeldifferenz
in dB(A)

 <= 0.50
0.50 < <= 1.00
1.00 < <= 1.50
1.50 < <= 2.00
2.00 < <= 2.50
2.50 < <= 3.00
3.00 < <= 3.50
3.50 < <= 4.00
4.00 < <= 4.50
4.50 < <= 5.00
5.00 <  

Maßstab 1:5’000
0 45 90 180 270 360

m

5.1 Gebäudelärmkarte bei Tempo 70 mit LSW
nach RLS-90, Tag
Rasterlärmdifferenzkarte in dB(A)
in 4 m Höhe im Zeitbereich Tag
und Einwohneranzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: Helbig
Erstellt am: 13.10.2021
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Pegeldiff erenz

in dB(A)

<= 0.50
0.50 < <= 0.75

0.75 < <= 1.00
1.00 < <= 1.25

1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75

1.75 < <= 2.00
2.00 < <= 2.25

2.25 < <= 2.50
2.50 < <= 2.75

2.75 < <= 3.00
3.00 <

Pe geld iffe ren z
in  d B(A )

 <= 0.50
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1.00 < <= 1.25

1.25 < <= 1.50
1.50 < <= 1.75
1.75 < <= 2.00

2.00 < <= 2.25
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2.50 < <= 2.75

2.75 < <= 3.00
3.00 <  
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Legende
Straße

Nebengebäude

Rechengebiet Lärm

Lärmschutzwand

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  

Pegeldifferenz
in dB(A)

 <= 0.50
0.50 < <= 1.00
1.00 < <= 1.50
1.50 < <= 2.00
2.00 < <= 2.50
2.50 < <= 3.00
3.00 < <= 3.50
3.50 < <= 4.00
4.00 < <= 4.50
4.50 < <= 5.00
5.00 <  
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5.2 Gebäudelärmkarte bei Tempo 70 mit LSW
nach RLS-90, Nacht
Rasterlärmdifferenzkarte in dB(A)
in 4 m Höhe im Zeitbereich Nacht
und Einwohneranzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: Helbig
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Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Dienststellen zum förmlichen Beteiligungsverfahren 

Stellung-

nahme Nr. 
Träger 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

I.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 

ADAC Südbaden e.V. 16.11.2021 Wie im Bericht zur förmlichen Beteiligung der Planer 

der Rapp AG in den Punkten 12 und 13 aufgeführt, er-

achten wir eine Temporeduzierung auf den betroffenen 

Teilstücken der B33 und der L181 als kurzfristige Maß-

nahme für sinnvoll und zum Schutz der Anwohner von 

Mönchweiler als probates Mittel die Lärmreduzierung 

und damit den Schutz der Gesundheit der Anwohner, 

anzustoßen. 

 

Gleichwohl bitten wir darum, die Maßnahme der Tem-

poreduzierung nach erfolgreicher Sanierung bzw. Ein-

bringung geeigneter baulicher Maßnahmen, wie z.B. 

einer ausreichend hohen Lärmschutzwand, oder ein-

ziehen lärmoptimierter Fahrbahndecken, erneut zu 

überprüfen und sofern die baulichen Maßnahmen 

erfolgreich waren zurückzunehmen. 

 

Durch den gleichbleibenden Verkehrsfluss, das heißt 

ohne Unterbrechungen auf den Teilstücken der B33 

und L181, durch LSA oder Querverkehre, sollten die 

baulichen Maßnahmen die gewünschten Entlastungen 

der Anwohner erbringen, so dass die Lärmemissionen 

auch bei einer Geschwindigkeit von km/h 70 unterhalb 

der gesetzlichen Anforderungen bleiben sollten. 

Wird begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen sind 

kurzfristig umsetzbare Sofortmaßnahmen. Bei mittelfristig rea-

lisierten baulichen Maßnahmen wie bspw. einer Lärmschutz-

wand oder einem lärmoptimierten Belag ist die Notwendigkeit 

der verkehrsrechtlichen Beschränkungen zu überprüfen. 

 

 

 

Auf der L 181 kann der Verkehrsfluss durch bspw. Zebrastrei-

fen, Engstelle Rathaus, ein- und abbiegende Fahrzeuge, etc., 

unterbrochen werden.  

Die Lärmschutzwand entlang der B 33 führt zu einer deutli-

chen Reduzierung der Betroffenheiten. Da die Lärmschutz-

wand an einer Stelle unterbrochen werden muss, können die 

Häuser in diesem Bereich nicht geschützt werden.  

II.1 Gemeinde Königs-

feld 

30.11.2021 Die Interessen und Belange der Gemeinde Königsfeld 

sind durch das Vorhaben nicht berührt. Insoweit gibt es 

seitens der Gemeinde Königsfeld keine Anregungen 

oder Bedenken zum vorliegenden Verfahren. 

 

Es erfolgte eine Bekanntgabe im Rahmen der öffentli-

chen Sitzung des AUTWV am 24. November 2021. 

Kenntnisnahme. 
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Stellung-

nahme Nr. 
Träger 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

III.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landratsamt 

Schwarzwald-Baar-

Kreis 

22.12.2021 Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchweiler hat im 

kommunalen Lärmaktionsplan eine Reihe von Maß-

nahmen beschlossen. Dazu nehmen wir als Untere 

Straßenverkehrsbehörde gerne Stellung. 

 

Geschwindigkeitsreduzierung B 33 

Bei der Bundesstraße 33 (B 33) handelt es sich um 

eine überregional bedeutende Verbindungsstraße zwi-

schen der Bundesautobahn A 81 und dem Bereich 

Oberrhein / Großraum Straßburg (Frankreich) und er-

füllt somit eine wichtige Verkehrsfunktion. Sie führt in 

Ortsrandlage entlang der Gemeinde Mönchweiler. Die 

Bebauung ist auf der einen Seite geprägt von einem 

Industriegebiet / Gewerbegebiet, auf der anderen Seite 

durch ein Mischgebiet. Eine direkte Anbindung an die 

Bundesstraße besteht nur in wenigen Ausnahmefällen. 

Die Geschwindigkeit auf der B 33 ist aus Lärmschutz-

gründen bereits auf Tempo 70 km/h reduziert, im ge-

schwindigkeitsreduzierten Bereich besteht ein Überhol-

verbot (Verkehrszeichen Z 276, Überholverbot für 

Fahrzeuge aller Art). 

 

In dem Bericht des Planungsbüros ist in Abbildung 1 

die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen mit 70 

km/h angegeben. Für den entsprechenden Bereich be-

steht jedoch für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen gemäß § 3 (3) b 

StVO eine gesetzliche Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf 60 km/h. In Zusammenhang mit dem Überholver-

bot kommt es dadurch regelmäßig zu Fahrzeugkolon-

nen hinter Lastkraftwagen, was zu einer Absenkung 

der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit führen 

dürfte. Es ist daher davon auszugehen, dass 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mönchweiler 

ist ein großes Gebiet östlich der B 33 als Wohngebiet (rot) 

ausgezeichnet. Die dort einzuhaltenden Grenzwerte nach 16. 

BImSchV betragen demnach 59/49 dB(A) tags/nachts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der RLS-90 wird zugunsten der Lärmbetroffenen für alle 

Lkw über 2.8 t auf einbahnigen Straßen außerhalb geschlos-

sener Ortschaften eine Geschwindigkeit von 80 km/h ange-

nommen (soweit nicht eine generelle Geschwindigkeitsbe-

schränkung besteht). Die vorliegenden Berechnungen sind 

somit korrekt.  
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Stellung-

nahme Nr. 
Träger 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die tatsächlichen Lärmbelastungen unter den berech-

neten Werten liegen. 

 

Im Abschnitt „B 33-Schoren“ besteht ebenfalls eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h, ein Über-

holverbot besteht hier jedoch nicht. 

 

Der Durchgangsverkehr auf der B 33 kann als sehr 

harmonisch beschrieben werden, zu Verkehrsstauun-

gen und dadurch resultierender Stop-and-go Verkehr 

kommt nicht vor. 

 

Nach dem Kooperationserlass 2018 liegen Lärmbelas-

tungen oberhalb von 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) 

Nacht im gesundheitskritischen Bereich. Vordringlicher 

Handlungsbedarf besteht vor allem bei einer deutli-

chen Betroffenheit ab Werten über 70 dB(A) Tag und 

60 dB(A) Nacht. 

 

 

 

Für den untersuchten Kartierungsabschnitt B 33 ergab 

die Betroffenheitsanalyse bei den Auslösewerten im 

gesundheitskritischen Bereich oberhalb von 65 dB(A) 

Tag eine Betroffenheit von 21 Personen. Bei Auslö- 

sewerten oberhalb von 55 dB(A) Nacht eine Betroffen-

heit von 47 Personen. Bei einer DTV von 15.751 

Fahrzeugen bei einem Schwerverkehrsanteil von 7,6 

% liegt die Belastungsgrenze insgesamt von unter 

1%. Aus diese Grund kann hier von einer deutlichen 

Betroffenheit nicht ausgegangen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung. Die neue Rechtsprechung orientiert sich jedoch 

hinsichtlich der Frage, ob eine sog. Gefahrenlage besteht, an 

den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV. Werden diese 

Werte überschritten, haben die Betroffenen Anspruch auf er-

messensfehlerfreie Entscheidung über eine verkehrsbe-

schränkende Maßnahme. Somit ist die Einhaltung der Grenz-

werte der 16. BImSchV in die Abwägung mit einzustellen. Die 

Werte werden an einem Großteil der Gebäude überschritten. 

 

Hinweis: Betroffenheiten entsprechen nicht der tatsächlichen 

Personenanzahl. Die Ermittlung der Betroffenen erfolgt bei 

der Lärmkartierung nach dem Verfahren der BEB in Verbin-

dung mit der 34. BImSchV, die in § 4 Absatz 4 die Anforde-

rungen definiert. Die Betroffenheiten > 65/55 dB(A) tags lie-

gen im Bereich der B 33 Möchweiler bei 14/36, > 70/60 dB(A) 

bei 3/6. Im Bereich B 33 Schoren gibt es 7/11 Betroffenheiten 

> 65/55 dB(A) tags/nachts sowie 2/6 Betroffenheiten > 70/60 

dB(A) tags/nachts. Somit besteht in diesen Bereichen nicht 

nur ein vordringlicher Handlungsbedarf, sondern eine Pflicht 

zum Einschreiten. 
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III.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Auslösewerten oberhalb von 70 dB(A) Tag liegt 

eine Betroffenheit für den untersuchten Bereich bei 5 

Personen, oberhalb von 60 dB(A) Nacht eine Betrof-

fenheit von 12 Personen bei denen dringlicher Hand-

lungsbedarf besteht. Die Belastungsquote liegt hier bei 

deutlich unter 1 %. 

 

Aus der Lärmaktionsplanung kann entnommen wer-

den, dass für die Betroffenen bereits Zuschüsse für 

den Einbau von Schallschutzfenstern erstattet wurden. 

Aus einem Gesprächsvermerk zwischen Frau Regie-

rungspräsidentin Schäfer mit der Gemeinde 

Mönchweiler wird zitiert: „Es besteht Einigkeit, dass 

Lärmschutz im derzeitigen Bestand der B 33 bei 

Mönchweiler kaum möglich ist, da die betroffenen 

Grenzwerte, soweit sie überschritten waren, bereits 

durch passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutz-

fenster) abgedeckt wurden.“ 

 

Nach Abwägung der Nachteile durch eine weitere Re-

duzierung der Geschwindigkeit gegenüber der damit 

verbundenen Lärmreduzierung liegen nach unserer 

Einschätzung die Voraussetzungen für die beschlos-

sene Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit nicht 

vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Betroffenheiten bzw. der betroffenen Einwoh-

ner ist vollkommen unabhängig der Verkehrsbelastungen. Die 

Vergleichsrechnung des Landratsamtes ist nach den fach-

rechtlichen Vorgaben (u.a. Kooperationserlass) nicht nachvoll-

ziehbar. 

 

 

Die Lärmaktionsplanung befasst sich gemäß der Umgebungs-

lärmrichtlinie mit dem Lärm vor der Fassade. Eine Minderung 

dieses Lärms wird unter anderem durch aktiven Lärmschutz 

erreicht. Passiver Schallschutz durch Schallschutzfenster, 

Fassadendämmungen, Balkonverglasungen und Vorhangfas-

saden schützt nur die Innenräume vor Lärm, gehört also 

streng genommen nicht zu den Maßnahmen gegen Umge-

bungslärm (Quelle: LUBW B-W). 

Dementsprechend wird nach der aktuellen Rechtsprechung 

und dem Kooperationserlass 2018 möglicherweise bestehen-

der passiver Lärmschutz nicht betrachtet und in die Abwä-

gung eingestellt 

 

Die entstehenden Nachteile sind gering. Mit einer Geschwin-

digkeitsreduzierung als Sofortmaßnahme kann das Ziel der 

Lärmaktionsplanung, die Lärmpegel unter die Auslösewerte 

von 65/55 dB(A) tags/nachts zu senken, am besten erreicht 

werden. Die Betroffenheiten können deutlich reduziert und die 

Anwohner:innen somit geschützt werden. Die Verkehrsfunk-

tion der B 33 wird kaum beeinträchtigt, der maximale Fahrzeit-

verlust beträgt 25 Sekunden. Laut Kooperationserlass 2018 

wird erst eine Fahrzeitverlängerung ab 30 Sekunden als aus-

schlaggebend erachtet. Es werden keine Verlagerungseffekte 

erwartet.  
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III.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschwindigkeitsreduzierung L 181 

Die Ortsdurchfahrt Mönchweiler (L 181) hat eine wich-

tige Erschließungsfunktion für die angrenzenden 

Gemeinden und Industrie- und Gewerbegebiete. Der 

Verkehr fließt, bis auf eine Engstelle im Bereich des 

Rathauses, Hindenburgstraße 42, gleichmäßig und 

ohne nennenswerte Stockungen. Die Engstelle kann 

jeweils nur in eine Richtung passiert werden, dem Ge-

genverkehr ist Vorrang zu gewähren. Aus diesem 

Grund kommt es in diesem Bereich regelmäßig zu Ver-

kehrsstockungen, was zu einer Geschwindigkeitsredu-

zierung jedoch auch zu Brems- und Anfahrvorgänge 

führt. 

 

Für den Kartierungsabschnitt der Landesstraße L 181 

ergibt sich eine Verkehrsmenge (DTV) für den Bereich 

Süd von 8.922 Kfz (davon ein Schwerverkehrsanteil in 

Höhe von 2.8 %), für den Bereich Nord 7.527 Kfz 

Schwerverkehrsanteil ebenfalls 2.8% Somit ergibt sich 

bei Auslösewerten im gesundheitskritischen Bereich 

oberhalb von 65 dB(A) Tag eine Betroffenheit von 77 

Personen. Bei Auslösewerten oberhalb von 55 dB (A) 

Nacht eine Betroffenheit von 102 Personen. Dies ent-

spricht einer Belastungsquote von zirka 1,5 %, ausge-

hend vom Mittelwert der Verkehrsmenge auf der L 

181. Somit kann hier insgesamt von keiner deutlichen 

Betroffenheit ausgegangen werden, die eine Maß-

nahme zur Reduzierung der Geschwindigkeit zwin-

gend erforderlich machen würde. 

 

Bei Auslösewerten oberhalb von 70 dB(A) Tag / 70 

dB(A) liegt eine Betroffenheit von insgesamt einer Per-

son vor, bei der vorrangig Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Betroffenheiten bzw. der betroffenen Einwoh-

ner ist vollkommen unabhängig der Verkehrsbelastungen. Die 

Vergleichsrechnung „Belastungsquote“ des Landratsamtes ist 

nach den fachrechtlichen Vorgaben (u.a. Kooperationserlass) 

nicht nachvollziehbar. 

Die Auslösewerte 65/55 dB(A) tags/nachts werden entlang 

der gesamten Ortsdurchfahrt Mönchweiler überschritten. So-

mit sind die Betroffenheiten, die gesundheitskritischen Pegeln 

ausgesetzt sind hoch. Zudem gibt es eine Betroffenheit > 60 

dB(A) nachts. Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, die Lärmpe-

gel unter die Auslösewerte zu senken. Eine Geschwindigkeits-

reduzierung ist dabei zielführend.  
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III.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies entspricht einer Belastungsquote von 0%. Eine 

deutliche Betroffenheit und somit ein dringliches und 

zeitliches Handeln sind nicht erkennbar und erforder-

lich. 

 

Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h 

auf 30 km/h entsteht laut der Lärmaktionsplanung 

ein erhöhter Zeitaufwand von 58 Sekunden. Dieser 

Zeitverlust führt im Bereich des öffentlichen Personen 

und Nahverkehr zu kritische Gesichtspunkten. 

 

Bei den ÖPNV-Konzepten handelt es sich stets um 

sehr komplexe Gefüge. Bereits vermeintlich kleine Än-

derungen von wenigen Minuten können sich im ge-

samten Verkehrsgebiet auswirken. 

Durch Mönchweiler fährt die Buslinie 660 Villingen – 

Mönchweiler - Königsfeld – St. Georgen. Diese Linie 

wird von vielen Fahrgästen, auch vielen Schülern der 

Gemeinschaftsschule Mönchweiler sowie den Zinzen-

dorfschulen in Königsfeld (zehn verschiedene Schular-

ten, u.a. Gymnasium, Berufliches Gymnasium, Real-

schule, Berufsfachschule sowie Berufskolleg) genutzt, 

da beide Schulen bzw. Schulstandorte durch ihre be-

sonderen Ausrichtungen ein sehr weiträumiges Ein-

zugsgebiet besitzen. Daneben gibt es starke Fahrgast-

ströme des Jedermannverkehrs, auch daher rührend, 

dass beispielsweise das Industriegebiet Hagenmoos 

(St. Georgen - Peterzell) in die Linie integriert ist, die 

Gemeinde Mönchweiler viele große Betriebe hat und in 

Königsfeld ebenfalls viele Arbeitsplätze vorhanden 

sind. Eine Fahrzeitverlängerung trifft auf dieser Linie 

daher insgesamt sehr viele Fahrgäste. 

 

 

 

 

 

Es wird bestätigt, dass Tempo 30 Auswirkungen auf die Rei-

sezeiten und damit auf Anschlusssicherheit und Attraktivität 

der öffentlichen Verkehrsmittel hat. Jedoch ist der reelle Fahr-

zeitverlust deutlich geringer als der theoretisch errechnete, da 

Konstantfahrten von Kfz an innerstädtischen Hauptverkehrs-

straßen wegen Lichtsignalanlagen, anderen Querungsvorgän-

gen, ein- und abbiegenden Fahrzeugen, Parkvorgängen, etc. 

sehr selten eintreten. Das Umweltbundesamt geht von einer 

Verlustzeit zwischen 0 und 4 Sekunden/100 m aus (Wirkun-

gen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen, Umweltbundes-

amt 2016). Zudem sind die Fahrzeitverluste im Linienverkehr 

tendenziell geringer, da diese maßgeblich auch von anderen 

Faktoren wie Lage und Abstände der Haltestellen, Fahrgast-

wechsel usw. abhängen. Wenn sich auf der Strecke Halte er-

geben (z.B. durch Signalanlagen oder Haltestellen) ist der 

Fahrtzeitverlust ebenfalls entsprechend geringer (da der mit 

50 km/h befahrene Streckenanteil sich reduziert). In der OD 

Mönchweiler liegen zwei Haltestellen. Pauschale Abschätzun-

gen sind somit wenig hilfreich. Vielmehr gilt es zu überprüfen, 

ob die derzeitige Taktung des Linienbusverkehrs auch bei 

Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung eingehalten 

werden kann. Bei umfangreicheren Tempo-30-Anordnungen 

sind Einzelfallbetrachtungen der ÖPNV-Linien erforderlich. 

Eventuell sind kompensatorische Maßnahmen z. B. an den 

Haltestellen zu prüfen. 
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Kritisch wirkt sich diese Fahrzeitverlängerung jedoch 

insbesondere bei Umsteigebeziehungen aus. Der Bus-

bahnhof Königsfeld ist seit 12.12.2021 zu einer Art 

„Hub and Spoke“-Knoten geworden, sodass beispiels-

weise die eben genannte Linie 660 Fahrgäste aus 

Richtung Villingen und St. Georgen bringt und dort 

auf die anderen Linien verteilt, welche die Ortschaften 

anbinden (Linie 42, Linie 680) oder auch auf Linien 

die Anschlüsse in andere größere Städte und Gemein-

den wie Schramberg (Linie 7486), Niedereschach 

(Linie 680) oder Schwenningen (Linie 760) bieten. Ins-

besondere die Verbindungen in den Landkreis Rott-

weil, in Richtung der Stadt Schramberg, sind hier zu 

nennen. Schramberg ist in vielerlei Hinsicht stark mit 

Villingen-Schwenningen verbunden. Beispielsweise 

verfügt Schramberg selbst nicht über einen Schienen-

anschluss. Der Wunsch nach vielen Fahrtmöglichkei-

ten zwischen Schramberg und Villingen-Schwennin-

gen, ist seit Jahren bekannt und auch im Nahverkehrs-

plan des Schwarzwald-Baar-Kreises verankert. Beste-

hende Linienstrukturen verhindern eine durchgehende 

Linienführung. Daher wird jedoch seitens des 

Schwarzwald-Baar-Kreises und des Landkreis Rott-

weils auf einen funktionierenden Umstieg in Königsfeld 

Wert gelegt. Die Umsteigezeit zwischen den Linien 

660 und 7468 beträgt in Fahrtrichtung Villingen zwei 

Minuten, in Fahrtrichtung Schramberg drei Minuten. 

Aus verschiedenen fahrplantechnischen und konzepti-

onellen Gründen ist es leider nicht möglich, diese sehr 

knappe Umsteigezeit zu erhöhen. Eine Optimierung 

wurde erst zum kürzlich erfolgten Fahrplanwechsel am 

12.12.2021 geprüft. Leider sind solche Möglichkeiten 
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III.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht vorhanden. Die weitere Verknappung dieser Um-

steigezeit um eine Minute aufgrund der Fahrzeitverlän-

gerung der Linie 660 in Mönchweiler könnte diese An-

schlüsse ernsthaft gefährden. Diese kurzen Umsteige-

möglichkeiten in Königsfeld finden im Tagesverlauf von 

ca. 6 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Zu diesen Zeiten wäre es 

absolut kontraproduktiv die Pünktlichkeit durch ge-

nannte straßenverkehrliche Maßnahmen zu gefährden. 

Aus Sicht der ÖPNV-Planung wäre eine Geschwindig-

keitsreduktion beispielsweise in den Abendstunden je-

doch unproblematisch. Da zu Tagesrandzeiten auch 

das gesamte Verkehrsaufkommen geringer ist, haben 

die Busfahrer*innen bessere Möglichkeiten durch ei-

nen guten Verkehrsfluss eventuell auftretende Ver-

spätungen wieder zu reduzieren um die Pünktlichkeit 

dennoch gewährleisten zu können. Hier wäre eine sol-

che Maßnahme eher unproblematisch. 

 

Im Nachgang zu dem bereits oben zitierten Gespräch 

zwischen Frau Regierungspräsidentin Schäfer und 

der Gemeinde Mönchweiler wurde durch die Fachab-

teilung Straßenabteilung und Verkehr die Lärmbelas-

tung ausgehend von einem DTV von 10.000 Kfz auf 

der L 181 berechnet. Als Ergebnis konnte festgestellt 

werden, dass hierbei eine Belastung von 65,9 dB(A) 

tagsüber vorliegen würde. Ausgehend von den aktuel-

len Verkehrszahlen auf der L 181 im südlichen Bereich 

von 8.922 Fahrzeugen sowie im nördlichen Bereich 

von 7.527 Fahrzeugen kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Belastung unter den Auslösewert von 

65 dB(A) liegt und dadurch keine dringlichen Maßnah-

men tagsüber festgestellt werden würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt keinen Grund dafür, die dem Plan zugrunde liegenden 

Berechnungen anzuzweifeln. Die Berechnungen erfolgten ge-

mäß den Vorgaben der RLS-90. 
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III.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.11 

 

 

 

 

 

 

III.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte 

sprechen aus unserer Sicht wesentliche Argumente 

gegen die ganztägige Reduzierung der Höchstge-

schwindigkeit auf 30 km/h. 

Es wäre jedoch vorstellbar im Zeitraum der Nachstun-

den von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr die Geschwindigkeit 

in der Ortsdurchfahrung der Gemeinde Mönchweiler im 

Zuge der L 181 auf Tempo 30 km/h zu reduzieren 

um dem allgemeinen nächtlichen Ruhebedürfnis der 

direkten Anwohner der Landesstraße Rechnung zu 

tragen. 

Hier wäre jedoch fraglich, ob bei einer nächtlichen Ver-

kehrsfrequenz pro Stunde von im südlichen Teil der 

L 181 von 72 Fahrzeugen, im nördlichen Teil 61 Fahr-

zeugen eine spürbare Verbesserung entstehen würde. 

 

Sperrung L 181 zur Nachtzeit (22 Uhr -06:00 Uhr) 

Die Landesstraße L 181 hat eine wichtige Erschlie-

ßungsfunktion für umliegende Gemeinden und Indust-

riegebiete. Daher ist ein zeitlich begrenztes Sperren 

des Durchgangsverkehrs für Lastkraftwagen zwingend 

abzulehnen. 

 

Versetzung der Ortstafeln 

Das Verkehrszeichen Z 310, die Ortstafel, bestimmt 

den Beginn einer geschlossenen Ortschaft. In der 

Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung 

(VwV-StVO) zu § 42 Richtzeichen wird der genaue 

Aufstellort des Verkehrszeichens geregelt. So wird zu 

dem Verkehrszeichen 310 ausgeführt: Die Zeichen 

sind ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen und Stra-

ßenbaulast in der Regel dort anzuordnen, wo unge-

 

 

Eine ausschließlich nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung 

kann die Betroffenheiten im Tageszeitraum nicht weiter redu-

zieren. Da diese sehr hoch sind, erscheint eine ganztägige 

Geschwindigkeitsbeschränkung auch in Anbetracht der ent-

stehenden negativen Effekte als verhältnismäßig. 

 

 

 

 

Die positiven Lärmminderungswirkungen der Geschwindig-

keitsbeschränkung wurden auch für den Nachtzeitraum nach-

gewiesen. 

 

 

 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 
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III.13 

achtet einzelner unbebauter Grundstücke die ge-

schlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der 

Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar be-

ginnt. Eine geschlossene Bebauung liegt vor, wenn die 

anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen 

werden. 

Somit muss die Forderung des Gemeinderates bezüg-

lich der Versetzung der Ortseingangsschilder nach 

außen abgelehnt werden, da die rechtlichen Voraus-

setzungen hierfür nicht vorliegen. 

 

Vorgelagerte Geschwindigkeitsreduzierung 

In Verbindung mit dem Abbau des Schilderwaldes 

wurde vor einigen Jahren gedrängt, Geschwindig-

keitstrichter vor den Ortschaften abzubauen, wenn das 

Verkehrszeichen Z 310 (Ortstafel) gut sichtbar ist. Die 

Reduzierung der Geschwindigkeit aufgrund der Ver-

kehrssicherheit ist nicht zu rechtfertigen, da keine Ge-

fahrenlage besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

IV.1 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 

 

 

 

 

 

Polizeipräsidium 

Konstanz 

22.12.2021 Die Schalltechnische Untersuchung zur Lärmaktions-

planung der Gemeinde Mönchweiler durch das Büro 

Rapp Trans AG, Freiburg, vom 21.10.2021 macht in 

dem vorliegenden Bericht zur förmlichen Beteiligung 

verschiedene Vorschläge zur Lärmreduzierung. 

Betrachtet wird von unserer Seite ausschließlich der 

Bereich des Straßenverkehrs. 

 

Festgehalten wird, dass im untersuchten Teilbereich 

der B 33, im Zuge einer Straßenerneuerung, bereits 

ein lärmoptimierter Fahrbahnbelag verbaut wurde, bei 

der von einer Lärmminderung von -2 d(A) auszugehen 

ist (1.1). Vom Gemeinderat Mönchweiler wird u.a. die 

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

 

 

 

 

Im Lärmaktionsplan wird ohnehin ausschließlich die Lärmbe-

lastung durch den Straßenverkehr betrachtet. 

 

 

Ist bekannt. 
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IV.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der B 33 von bestehenden 70 km/h auf 50 km/h gefor-

dert. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil 

der Lärmquelle von Schwerverkehr oder Schwerlast-

verkehr verursacht wird. 

 

Im Bericht des Planungsbüros wird in keiner Weise auf 

die zunehmende E-Mobilität des Straßenverkehrs ein-

gegangen. Von einem überproportional starken Aus-

bau der E-Mobilität in den nächsten Jahren ist durch 

staatlich geförderte Maßnahmen auszugehen. 

Dies findet in den Berechnungen zum LAP 2021, ins-

besondere in den Bereichen der B 33 sowie L 181, 

keine Berücksichtigung in der Berechnung. 

 

 

 

Festzuhalten ist ebenfalls, dass die B 33, nicht wie im 

Bericht aufgeführt durch Mönchweiler hindurchführt, 

sondern vorrangig als peripher (Randlage) anzusehen 

ist. Die B 33 wird linksseitig vorrangig von einem In-

dustriegebiet eingerahmt, rechtsseitig vom einem 

Mischgebiet. 

Eine auf der B 33 auch nur teilweise streckenbezo-

gene Verringerung der Geschwindigkeit von 70 km/h 

auf 50 km/h wird von hier als nachteilig bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes (Position: Kurzfris-

tig kaum Lärmminderung durch Elektroautos, 2013) haben E-

Fahrzeuge in Bezug auf Lärmemissionen lediglich im Bereich 

des Anfahrens und bei Geschwindigkeiten bis 25 km/h einen 

Effekt. In allen anderen Situationen sind sie aufgrund der Rei-

fen-Fahrbahn-Geräusche genauso laut wie Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor. Wenn auf Deutschlands Straße eine Mil-

lion E-Autos unterwegs wären, würde dies eine minimale 

Lärmminderung von 0,1 dB(A) bewirken. Am 01.10.21 waren 

in Deutschland nur rund 500.000 E-Autos zugelassen. 

 

Im Bericht ist die Rede davon, dass die B 33 durch das Ge-

markungsgebiet Mönchweiler verläuft. 

Nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mönchweiler 

ist ein großes Gebiet östlich der B 33 als Wohngebiet (rot) 

ausgezeichnet. Die dort einzuhaltenden Grenzwerte nach 16. 

BImSchV betragen demnach 59/49 dB(A) tags/nachts. 
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IV.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das Abbremsen (von 70 km/h auf 50 km/h) so-

wie dem Beschleunigen (von 50 km/h auf 70 km/h) von 

Verkehrsteilnehmern wird eine höhere Lärmquelle er-

zeugt als dies bei einer durchgehenden 70 km/h-Be-

schränkung der Fall sein wird (durchgängig einheitliche 

Motordrehzahl). 

 

 

Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestünden ansonsten 

im Bereich der B 33 Mönchweiler auch keine objekti-

ven Gefahrenpunkte, die generell eine Reduzierung 

auf 70 km/h begründen wurde, wenn dem nicht die 

Lärmproblematik entgegenstehen wurde. Im Bericht 

des Planungsbüros wird zudem vermerkt, dass die An-

zahl der Betroffenheiten entlang der B 33 erheblich ge-

sunken ist (1.5). 

 

Nach dem Kooperationserlass 2018 liegen Lärmbelas-

tungen oberhalb von 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht 

im gesundheitskritischen Bereich. Vordringlicher Hand-

lungsbedarf besteht vor allem bei deutlichen Betroffen-

heiten ab Werten über 70 dB(A) Tag und 60 

dB(A) Nacht. 

 

Die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse (8.3) zeigt, 

dass in allen drei untersuchten Bereichen (B 33 

Mönchweiler / B 33 Schoren / L 181 Nord-Süd) 

zusammenqezählt insqesamt 98 Personen von Über-

schreitunqen des Auslösewertes 65 dB(A) Tag und 

149 Personen ab 55 dB(A) Nacht betroffen sind. Diese 

Gesamtbetroffenheit ist jedoch bei näherer Betrach-

Allfällige Lärmzunahmen für Abbremsen / Beschleunigen von 

70 auf 50 km/h sind tendenziell gering. Diese Geschwindig-

keitsveränderungen erfolgen (nach Rechtslage) außerhalb 

des 50 km/h-Abschnitts und somit außerhalb der lärmbelaste-

ten Wohnbebauung. 

 

 

 

Die Betroffenheiten sind nach wie vor hoch. Aufgrund dessen 

ist die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung notwendig. 

 

 

 

 

 

 

Die neue Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich der 

Frage, ob eine sog. Gefahrenlage besteht, an den Immissi-

onsgrenzwerten der 16. BImSchV. Werden diese Werte über-

schritten, haben die Betroffenen Anspruch auf ermessensfeh-

lerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschränkende Maß-

nahme.  
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IV.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

tung auf einzelne Teilbereiche aufzuschlüsseln. Hie-

raus ergeben sich andere Betroffenheiten, gerade im 

Verhältnis Betroffenheiten / Verkehrsbelastung. 

 

B 33 Mönchweiler und Schoren: 

Ausgehend von der Verkehrsmenge (VM 2019) der 

Kartierungsstrecke B 33 (15.751 Kfz, davon 7,6% SV) 

ergibt sich bei Auslösewerten im gesundheitskritischen 

Bereich oberhalb von 65 dB(A) Tag eine Betroffenheit 

von 21 Personen (Mönchweiler+Schoren). Bei Auslö-

sewerten oberhalb von 55 dB(A) Nacht ergibt sich da-

gegen eine Betroffenheit von 47 Personen (Mönchwei-

ler+Schoren). Dies entspricht einer Belastungsquote 

insgesamt von unter 1%. Von einer deutlichen Betrof-

fenheit kann nicht ausgegangen werden. 

 

Bei Auslösewerten oberhalb von 70 dB(A) Tag liegt 

eine Betroffenheit von 5 Personen (Mönchwei-

ler+Schoren) und oberhalb von 60 dB(A) Nacht eine 

Betroffenheit von 12 Personen (Mönchweiler+Schoren) 

vor, bei der dringlicher Handlungsbedarf besteht. Dies 

entspricht auch hier einer Belastungsquote von deut-

lich unter 1%. 

 

Hier kann von keiner erheblichen Betroffenheit ausge-

gangen werden, die eine zeitnahe Reduzierung der 

Geschwindigkeit zwingend erforderlich macht, zumal 

den dort Betroffenen entlang der B 33 bereits Zu-

schüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern 

erstattet wurden (siehe 8.4). Es wird davon ausgegan-

gen, dass der geforderte Einbau entsprechender Fens-

ter auch von den Betroffenen umgesetzt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Betroffenheiten in dem Bereich sind sehr hoch. Sowohl 

die Auslöse- als auch die Pflichtwerte werden überschritten, 

sodass die Lärmpegel im gesundheitskritischen Bereich lie-

gen. Das Ermessen verdichtet sich zu einer Pflicht zum Ein-

schreiten. 

Die Anzahl der Betroffenheiten bzw. der betroffenen Einwoh-

ner ist vollkommen unabhängig der Verkehrsbelastungen. Die 

Vergleichsrechnung „Belstungsquote“ des Polizeipräsidiums 

ist nach den fachrechtlichen Vorgaben (u.a. Kooperationser-

lass) nicht nachvollziehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lärmaktionsplanung befasst sich gemäß der Umgebungs-

lärmrichtlinie mit dem Lärm vor der Fassade. Eine Minderung 

dieses Lärms wird unter anderem durch aktiven Lärmschutz 

erreicht. Passiver Schallschutz durch Schallschutzfenster, 

Fassadendämmungen, Balkonverglasungen und Vorhangfas-

saden schützt nur die Innenräume vor Lärm, gehört also 

streng genommen nicht zu den Maßnahmen gegen Umge-

bungslärm (Quelle: LUBW B-W). 
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IV.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der B 33 handelt es sich um eine überörtlich be-

deutende Verbindung für den Fernverkehr und erfüllt 

somit eine wichtige Verkehrsfunktion. Hier steht bei 

Abwägung aller Mittel (Verkehrsbelastung, Bedeutung 

der Verkehrswege, Ruhebedürfnis Anwohner) die Flüs-

sigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs weiterhin im Vor-

dergrund. Gewichtige Gründe für eine weitere Ein-

schränkung der Geschwindigkeit bestehen nicht. 

 

L 181 Mönchweiler: 

Ausgehend von der Verkehrsmenge (DTV 2020, LA 

SBK) der Kartierungsstrecke L 181 (Süd 8.922 Kfz, da-

von 2,8% SV / Nord 7527, davon 2,8% SV) ergibt sich 

bei Auslösewerten im qesundheitskritischen Bereich 

oberhalb von 65 dB(A) Tag eine Betroffenheit von 77 

Personen. Bei Auslösewerten oberhalb von 55 dB(A) 

Nacht eine Betroffenheit von 102 Personen. Dies ent-

spricht einer Belastungsquote von ca. 1,5%, ausge-

hend vom Mittelwert der Verkehrsmenge L 181 

(Süd/Nord). Hier kann insgesamt von keiner deutlichen 

Betroffenheit ausgegangen werden, die eine zeitnahe 

Maßnahme zur Reduzierung der Geschwindigkeit 

zwingend erforderlich macht. 

 

Bei Auslösewerten oberhalb von 70 dB(A) Tag / 60 

dB(A) Nacht liegt eine Betroffenheit von insgesamt ei-

ner Person vor, bei der vorrangig Handlungsbedarf be-

steht. Dies entspricht einer Belastungsquote von 0% 

Prozent. Eine deutliche Betroffenheit ist hier nicht er-

kennbar, die ansonsten ein dringliches und zeitnahes 

Handeln erfordern. Eine Beeinträchtigung der Ver-

kehrsfunktion der L 181 als überregionale Verbindung 

Dementsprechend wird nach der aktuellen Rechtsprechung 

und dem Kooperationserlass 2018 möglicherweise bestehen-

der passiver Lärmschutz nicht betrachtet und in die Abwä-

gung eingestellt 

Die Verkehrsfunktion der B 33 wird durch eine Geschwindig-

keitsbeschränkung auf 50 km/h kaum beeinträchtigt. Der ent-

stehende Fahrzeitverlust ist gering. Dem hingegen steht der 

Schutz vor gesundheitskritischen Lärmbelastungen für einen 

Großteil der direkten Anwohner:innen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Betroffenheiten bzw. der betroffenen Einwoh-

ner ist vollkommen unabhängig der Verkehrsbelastungen. Die 

Vergleichsrechnung „Belstungsquote“ des Polizeipräsidiums 

ist nach den fachrechtlichen Vorgaben (u.a. Kooperationser-

lass) nicht nachvollziehbar. 

 

 

 

 

  

Eine ausschließlich nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung 

kann die Betroffenheiten im Tageszeitraum nicht weiter redu-

zieren. Da diese sehr hoch sind, erscheint eine ganztägige 

Geschwindigkeitsbeschränkung auch in Anbetracht der ent-

stehenden negativen Effekte als verhältnismäßig. 
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IV.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.12 

 

 

 

durch eine Geschwindigkeitsreduzierung wird, zumin-

dest tagsüber, nicht für erforderlich gehalten. 

 

Um jedoch dem allgemeinen nächtlichen Ruhebedürf-

nis der Anwohner an der L 181 (Flindenburgstraße/Ko-

nigsfelder Straße) in Mönchweiler innerorts entgegen 

zu kommen, könnte nachts eine zeitliche Beschrän-

kung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h 

in Betracht gezogen werden (22.00-06.00 Uhr), auch 

wenn es dadurch zu keiner Verringerung der Betroffen-

heit führen wird. Die Bedeutung der L 181 als überregi-

onale Verbindung kann nachts als nachrangig betrach-

tet werden. 

 

Zu den vom Gemeinderat Mönchweiler weiter be-

schlossenen Maßnahmen im Rahmen der Lärmakti-

onsplanung 3 wird wie folgt Stellung genommen: 

 

a. Die Geschwindigkeitsreduzierung außerhalb 
geschlossener Ortschaften auf einer Strecke 
von bis zu 300 m auf 50 km/h (bei 30 km/h in-
nerorts) ist nicht zu rechtfertigen mit der Ver-
kehrssicherheit (keine Gefahrenlage). In Ver-
bindung mit dem Abbau des Schilderwaldes 
wurde vor einigen Jahren darauf gedrängt, 
Geschwindigkeitstrichter vor Ortschaften ab-
zubauen, wenn das VZ 310 (Ortstafel) gut 
sichtbar ist. Dies hier der Fall. Eine Reduzie-
rung der Geschwindigkeit wird daher abge-
lehnt. 

 

b. Ein auch nur zeitlich begrenztes LKW-Durch-
fahrtsverbot, z.B. nachts, wird durch die be-
sondere Erschließungsfunktion der L 181 für 
umliegende Industriegebiete und Gemeinden 
grundsätzlich abgelehnt. 
 

Weshalb die nächtliche Beschränkung zu keiner Verringerung 

der Betroffenheiten führen soll, kann nicht nachvollzogen wer-

den (vgl. Bericht, Tabelle 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 
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IV.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Eine Versetzung der VZ 310 (Ortstafeln) nach 
außen zur Geschwindigkeitsreduzierung wi-
derspricht eindeutig der Formulierung in der 
VwV StVO, wonach die „geschlossene Be-
bauung auf einer der beiden Seiten der 
Straße.... erkennbar beginnt. Eine geschlos-
sene Bebauung beginnt erst dann, „wenn die 
anliegenden Grundstücke von der Straße er-
schlossen werden.“ Daher kann einer Verset-
zung der VZ 310 nicht zugestimmt werden. 
 
 

d. Eine Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit der B 33 im Bereich Mönchwei-
ler von 70 km/h auf 50 km/h, allein aus Lärm-
schutzgründen zu begründen ist nicht ausrei-
chend. Der überwiegende Teil der Strecken-
führung B 33 liegt in Bereichen von Industrie- 
und Mischgebieten. Weiterhin sind die 
Grundsätze der Leichtigkeit des Verkehrs so-
wie im besonderen Maße die regionale und 
überregionale Erschließungsfunktion der B 33 
für Schwarzwald, Oberrhein und Bodensee zu 
bewerten. 
Eine angedachte Reduzierung der Geschwin-
digkeit B 33 auf generell 50 km/h, auch nur in 
einem unterteilten Streckenabschnitt, wird 
aus hiesiger Sicht negativ beschieden, zumal 
an die Betroffenen entsprechende Zuschüsse 
für Lärmminderungsmaßnahmen (Einbau 
Lärmschutzfenster) bereits erstattet 
wurde. 

Im aktuellen Lärmaktionsplan Stufe 3 ist diese Maßnahme 

nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mönchweiler 

ist ein großes Gebiet östlich der B 33 als Wohngebiet (rot) 

ausgezeichnet. Die dort einzuhaltenden Grenzwerte nach 16. 

BImSchV betragen demnach 59/49 dB(A) tags/nachts. Auf-

grund der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV besteht eine sog. Gefahrenlage. Sogar die Pflicht-

werte von 70/60 dB(A) tags/nachts werden überschritten, so-

dass sich das Ermessen zu einer Pflicht zum Einschreiten 

verdichtet. Die Funktion der B 33 wird durch eine Geschwin-

digkeitsbeschränkung lediglich geringfügig beeinträchtigt. 
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Stellung-

nahme Nr. 
Träger 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

V.1 Landratsamt 

Schwarzwald-Baar-

Kreis Baurechts- und 

Naturschutzamt 

16.11.2021 Vielen Dank für die Beteiligung gem. § 47 d Abs. 3 

BImSchG im Rahmen der Fortschreibung des „Lärm-

aktionsplanes Mönchweiler“. Belange des Baurechts- 

und Naturschutzamtes sind nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

VI.1 Deutsche Bahn 16.11.2021 Die SBG Südbaden Bus wird mit der Linie 7265 nur 

noch bis zum Fahrplanwechsel am 12.12.2021 nach 

Mönchweiler fahren. 

Wir sind vom Lärmaktionsplan nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

VII.1 Regional Verband 

Schwarzwald-Baar-

Heuberg 

15.12.2021 Raumordnerische Belange werden von der Fortschrei-

bung des „Lärmaktionsplans Mönchweiler“ nicht be-

rührt. 

Kenntnisnahme. 

VIII.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierungspräsi-

dium Freiburg 

19.01.2022 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

Der von Ihnen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vorgelegte Entwurf des Lärmaktionsplans der Ge-

meinde Mönchweiler sieht verkehrsrechtliche Maßnah-

men aus Lärmschutzgründen vor. Zuständig für die 

Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen sind die 

unteren Straßenverkehrsbehörden, in Ihrem Fall das 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis als staatliche 

Behörde. Für die Anordnung benötigt die untere Stra-

ßenverkehrsbehörde die Zustimmung des Regierungs-

präsidiums als höhere Straßenverkehrsbehörde. 

 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des Verwaltungs-

gerichtshofes hat die zuständige Straßenverkehrsbe-

hörde im Lärmaktionsplan vorgesehene, hinreichend 

bestimmte, verkehrsrechtliche Maßnahmen umzuset-

zen, sofern die im Fachrecht vorgesehenen gesetzli-

chen Voraussetzungen auf Tatbestandsseite vorliegen 

und die planaufstellende Gemeinde das fachrechtliche 

Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt hat. 

 

Bei dem Beteiligungsverfahren handelt es sich um die förmli-

che Beteiligung. Eine frühzeitige Beteiligung hat nicht stattge-

funden. 

 

 

 

Ist bekannt. 
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Das Regierungspräsidium prüft die von der unteren 

Straßenverkehrsbehörde getroffene Entscheidung auf 

ihre Rechtmäßigkeit. 

 

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 1b Nr. 5 in Verbin-

dung mit § 45 Abs. 9 der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) setzt die Anordnung von Verkehrsbeschrän-

kungen und -verboten des fließenden Verkehrs das 

Vorliegen einer besonderen Gefahrenlage voraus, die 

das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der 

Wohnbevölkerung durch Lärm erheblich übersteigt. 

 

Die neuere Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich 

der Frage, ob gemäß § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO eine 

Gefahrenlage gegeben ist, an den Grenzwerten der 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV). Wer-

den die in § 2 Abs. 1 der 16. BlmSchV geregelten Im-

missionsgrenzwerte überschritten, haben die Lärmbe-

troffenen regelmäßig einen Anspruch auf ermessens-

fehlerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschrän-

kende Maßnahme (VGH Baden-Württemberg, Az. 10 

S 2449/17, Rn. 33). 

 

Für die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnah-

men aus Gründen des Lärmschutzes in Betracht kom-

men, stellen die Richtlinien für straßenverkehrsrechtli-

che Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor 

Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) eine Orientierungs-

hilfe dar. Die Lärmschutz-RichtlinienStV enthalten 

grundsätzliche Wertungen, lassen aber auch andere 

Wertungen zu, sofern sie fachlich begründet sind. Bei 

der Festlegung verkehrsbeschränkender Maßnahmen 
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in Lärmaktionsplänen sind die in den Richtlinien ge-

nannten Kriterien in den Abwägungsprozess einzube-

ziehen und entsprechend zu bewerten. 

 

Die für die Maßnahmenabwägung maßgeblichen As-

pekte sind vom Einzelfall abhängig. Relevante Ge-

sichtspunkte sind u. a.: Bewertung von Verdrängungs-

effekten, die Belange des fließenden Verkehrs, Ver-

kehrsbedeutung betroffener Straßen, Auswirkungen 

auf den ÖPNV, Auswirkungen auf den Fuß- und 

den Radverkehr, anstehende straßenbauliche Maß-

nahmen zur Lärmminderung, mildere Mittel wie eine 

geänderte Verkehrsführung, Anpassungsbedarf bei 

Lichtsignalanlagen (Grüne Welle), in Gebieten mit Luft-

reinhalteplänen Auswirkungen auf die Luftreinhaltung. 

 

Bei einer Überschreitung der Schwellenwerte 70 dB(A) 

tags und 60 dB(A) nachts geht das Schutzbedürfnis 

der Wohnbevölkerung den Belangen des Verkehrs re-

gelmäßig vor, sofern andere Schutzziele nicht entge-

genstehen. 

Auch unterhalb der genannten Werte können straßen-

verkehrsrechtliche Maßnahmen festgelegt werden, 

wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die 

jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der 

Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich 

hingenommen werden muss und damit den Anwoh-

nern zugemutet werden kann. 

Bei der Ermessensausübung im Rahmen der Lärmakti-

onsplanung ist besonders zu berücksichtigen, dass 

nach der Lärmwirkungsforschung Werte von mehr als 

65 dB(A) am Tag und mehr als 55 dB(A) in der Nacht 
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VIII.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.3 

 

 

 

 

 

im gesundheitskritischen Bereich liegen (vgl. VGH Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 10 S 

2449/17, Rn. 36). 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels und die 

Bestimmung des Immissionsortes sind bei straßenver-

kehrsrechtlichen Maßnahmen die RLS-90 maßgebend. 

 

Auch im Weiteren empfehlen wir einen engen Aus-

tausch mit den straßenverkehrsrechtlichen Entschei-

dungsträgern. 

 

Zu den verkehrsrechtlichen Maßnahmen im Lärm-

aktionsplan Mönchweiler im Besonderen: 

L 181, Innerortsbereich Hindenburgstraße/Königsfelder 

Straße 

 

Für o.g. Bereich ist die Geschwindigkeitsbeschränkung 

geeignet für eine Vielzahl von Betroffenen die Lärm-

werte unter den gesundheitskritischen Bereich (mehr 

als 65 dB(A) tags/55 dB(A)) nachts zu senken (Pegel-

minderung von bis zu 2,5 dB(A)). Unseres Erachtens 

sind derzeit keine anderen gleich geeigneten Mittel zur 

Reduzierung des Lärms gegeben. Ob die Maßnahme 

im Ergebnis als verhältnismäßig zu beurteilen ist, 

hängt von der Abwägung nach Vorliegen aller 

Stellungnahmen ab. 

 

B 33 

 

Aus unserer Sicht wären im Rahmen der Abwägung 

die Verkehrsfunktion der B 33 als Bundesstraße sowie 

die durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 

km/h statt 100 km/h möglichen Beeinträchtigungen der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung. Die Geschwindigkeitsreduzierung hat als Sofort-

maßnahme die größte Wirkung. Der Einbau eines lärmopti-

mierten Fahrbahnbelags erfolgt im turnusmäßigen Ersatz der 

vorhandenen Fahrbahndecke. 

Die Abwägung der Maßnahme erfolgt in Kapitel 13.1.2 des 

Berichts. 
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Verkehrssicherheit (unerwartete Anordnung/ fehlende 

Akzeptanz bei einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmern 

und dadurch entstehende Gefahren) stärker in den 

Blick zu nehmen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die 

Pegelminderung mit maximal 2,25 dB(A) und Richtung 

nördlichem Bereich der Bebauung entlang der B 33 mit 

zum Teil unter 2 dB(A) vergleichsweise gering ausfällt. 

Da Lärmminderungen unter 3 dB(A) (aufzurunden ab 

2,1 dB(A)) für das menschliche Ohr nicht wahrnehm-

bar sind, wäre die Geeignetheit der Maßnahme zum 

Teil also gar nicht gegeben. 

Zudem wäre bei der Beurteilung der Verhältnismäßig-

keit der Geschwindigkeitsbeschränkung zu berücksich-

tigen, dass nur einzelne Betroffenheiten über den 

Schwellenwerten 70 dB(A) tags/über 60 dB(A) nachts 

vorliegen, dies zudem in einem relativ kurzen Abschnitt 

der B 33. 

Bei der Gewichtung der Verkehrsfunktion der Bundes-

straße wären auch die durch die Geschwindigkeitsbe-

schränkung entstehenden Fahrzeitverluste zu betrach-

ten: Der LAP-Entwurf führt aus, dass gegenüber 70 

km/h aus Lärmschutzgründen durch eine Geschwin-

digkeitsbeschränkung von 50 km/h mit einer Länge 

von ca. 1.200 m ein theoretischer Fahrzeitverlust von 

maximal 25 Sekunden entstehe. Zu Grunde gelegt 

werden muss jedoch die Beeinträchtigung der Fahrzeit 

durch die Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärm-

schutzgründen insgesamt, also ausgehend von 100 

km/h sowie die Beeinträchtigung des Verkehrsflusses 

auf der Bundesstraße durch eine Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 50 km/h. Der Einfluss der Beschrän-

kung aus Lärmschutzgründen auf die Verkehrsfunktion 

Eine Studie des Umweltbundesamtes belegt, dass Pegelän-

derungen von Verkehrsgeräuschen, die kleiner als 3 dB(A) 

ausfallen, von den Anwohner:innen gut wahrgenommen wer-

den. Ein pauschaler Verzicht einer Maßnahme aufgrund der 

„3 dB(A) Regelung“ ist aufgrund des Leidensdrucks der Be-

troffenen nicht vertretbar (UBA: „Können Lärmminderungs-

maßnahmen mit geringer akustischer Wirkung wahrgenom-

men werden?“, 2004) 

Grundsätzliches Ziel der Lärmaktionsplanung ist, die Lärmpe-

gel unter die gesundheitskritischen Auslösewerte von 65/55 

dB(A) zu senken.  

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Abwägung wird die Ist-Situation mit der Lärm-

minderungsmaßnahme verglichen. Ein Vergleich mit der theo-

retisch maximal möglichen Geschwindigkeit ist wenig zielfüh-

rend. Laut Kooperationserlass 2018 wird erst eine Fahrzeit-

verlängerung ab 30 Sekunden als ausschlaggebend erachtet. 

Die Beeinträchtigung der Verkehrsfunktion der B 33 wird so-

mit als gering eingestuft. 
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VIII.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Bundesstraße ist in der Abwägung somit nicht er-

messensfehlerfrei berücksichtigt. 

 

 

Straßenbauliche Belange 

 

Bei anstehenden Belagserneuerung im Bereich Scho-

ren ist ein AC 11 mit Absplittung vorgesehen. Im Be-

reich Mönchweiler wurde ein solcher eingebaut. 

Offenporige Asphalte sind für Hochlagen nicht geeig-

net. 

 

Entlang der B 33 Ortslage Mönchweiler wurde eine 

Lärmsanierung durchgeführt. Hierdurch ist der Baulast-

träger seiner Lärmschutzverpflichtung nachgekommen. 

Der Bau einer Lärmschutzwand auf Kosten des Stra-

ßenbaulastträgers wäre zum heutigen Zeitpunkt eine 

doppelte Erfüllung dieser Verpflichtung, die nach heuti-

gem Haushaltsrecht nicht zulässig ist. 

 

 

 

 

 

 

Wird begrüßt. 

 

 

 

 

 

Die Lärmaktionsplanung befasst sich gemäß der Umgebungs-

lärmrichtlinie mit dem Lärm vor der Fassade. Eine Minderung 

dieses Lärms wird unter anderem durch aktiven Lärmschutz 

erreicht. Passiver Schallschutz durch Schallschutzfenster, 

Fassadendämmungen, Balkonverglasungen und Vorhangfas-

saden schützt nur die Innenräume vor Lärm, gehört also 

streng genommen nicht zu den Maßnahmen gegen Umge-

bungslärm (Quelle: LUBW B-W). 

Dementsprechend wird nach der aktuellen Rechtsprechung 

und dem Kooperationserlass 2018 möglicherweise bestehen-

der passiver Lärmschutz nicht betrachtet und in die Abwä-

gung eingestellt.  
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum förmlichen Beteiligungsverfahren 

Stellung-

nahme Nr. 
Bürger:in 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

I.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 

 

 

 

 

 

 

Bürger:in 1 

 

18.11.2021 Ich habe mir den Lärmaktionsplan Stufe 3 des Unte-

mehmens Rapp durchgelesen und dabei sind mir 

folgende Punkte aufgefallen, zu denen ich mich geme 

äußern würde. 

 

1.1 Relevante Änderung der Lärmsituation 

ich zitiere: Vergleicht man die aktuellen verfügbaren 

Verkehrszahlen mit den Grundlagen der LUBW-Kartie-

rung Stufe 3 (Verkehrsmonitoring 2015) / LUBW-Kar-

tierung Stufe 2 (SVZ2010) so ergibt sich ein sinken der 

durchschnittlich täglichen Verkehrsmenge. Ebenfalls 

sinkt der Schwerverkehrsanteil. 

 

Meinung: Von 2015 bis 2021 hat sich laut dieser Aus-

sage die Verkehrsmenge reduziert bei gleichgebliebe-

nen nicht umgesetzten Lärmminderungsmaßnahmen. 

In Zukunft muss auch noch die E-Mobilität mitberück-

sichtigt werden ! Bedeutet das wie in 2.1Lärm und 

Lärmquellen der beschriebene Punkt „Die Motoren und 

Getriebegeräusche“ in ein paar Jahren eine andere 

Lärmsituation haben werden die wir heute noch nicht 

abschätzen können. 

 

 

1.4Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnah-

men 

Punkt 5 ich zitiere: Errichtung von geeigneten Lärm-

schutzwänden entlang der B33 vom südlichen Orts-

rand bis Hohe der nördlichen Bebauung „Am Fohren-

 

 

 

 

 

Die Gemeinde hat 2021 eine Verkehrszählung durchgeführt. 

Ergebnis war, dass die Verkehrsmengen geringer waren als  

die Verkehrsmengen der SVZ 2019. Um das Verkehrsaufkom-

men nicht zu unterschätzen wurden zugunsten der Betroffen-

heiten die höheren Zahlen von 2019 als Grundlage für den 

Lärmaktionsplan verwendet. 

 

 

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes (Position: Kurzfris-

tig kaum Lärmminderung durch Elektroautos, 2013) haben E-

Fahrzeuge in Bezug auf Lärmemissionen lediglich im Bereich 

des Anfahrens und bei Geschwindigkeiten bis 25 km/h einen 

Effekt. In allen anderen Situationen sind sie aufgrund der Rei-

fen-Fahrbahn-Geräusche genauso laut wie Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor. Wenn auf Deutschlands Straße eine Mil-

lion E-Autos unterwegs wären, würde dies eine minimale 

Lärmminderung von 0,1 dB(A) bewirken. Am 01.10.21 waren 

in Deutschland nur rund 500.000 E-Autos zugelassen. 
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Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 

 

 

 

wald“ (Wand auf östlicher Fahrbahnseite) und im Be-

reich zwischen „Obere Mühlenstraße 53“ und „Ginster-

weg 4“ (Wand auf westlicher Fahrbahnseite) 

Meinung: ich zitiere weiter. Die vom Gemeinderat be-

schlossenen Lärmminderungsmaßnahmen wurden bis-

lang nicht umgesetzt. 

 

Wie kann es sein das, dass doch so wichtige Thema 

Lärmschutz mit auch den durchaus guten und sinnvol-

len Punkten wie z.B Ergänzung der Bepflanzung zwi-

schen der B33 und des Friedhofs wie in Punkt 8 vorge-

stellt wird bis heute nicht Umgesetzt wurde ? Vor allem 

da dieser Punkt relativ kostengünstig und einfach um-

zusetzen ist und es gleichzeitig in der heutigen Zeit 

dem Thema Umwelt- und Naturschutz positiv zu gute 

kommen würde. 

 

2.2Wahrnehmung von Lärm 

ich zitiere: die Sichtbarkeit der Lärmquelle (eine nicht 

sichtbare Lärmquelle wird als weniger störend empfun-

den als eine sichtbare Lärmquelle, obwohl der Lärmpe-

gel identisch ist) 

 

Meinung: Mir persönlich kommt es komisch vor das 

sich verhältnismäßig mehr Leute über die B33 

beschweren die überhaupt nicht im betroffen Bereich 

wohnen, als die die direkt an der B33 wohnen 

(siehe Anhang). 

 

3.2Umsetzung in deutsches Recht 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtgrün hat viele positive Wirkungen. Die Lärmminderung 

ist jedoch sehr gering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 

 

 

 

 

 

 

 

ich zitiere: „dass die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für 

Aktionspläne gehört wird, dass sie rechtzeitig und ef-

fektiv die Möglichkeit erhalt, an der Ausarbeitung und 

der Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken“. 

 

Meinung: Meine Familie von denen in der Frie-

denstrasse vier Hauser/Wohnung besitzen und auch 

dort wohnen wurden noch nie in irgendwelchen Akti-

onsplangestaltungen miteinbezogen wie z.B in Form 

von Umfragen oder ähnlichem und so geht es auch be-

kannten Nachbarn mit denen man über dieses Thema 

in Gesprächen ist. Ich selbst war 2015 bei der Gemein-

deratssitzung für Lärmschutz mit dabei und meine Mei-

nung zu diesen Punkten wurden weniger gehört, eher 

abgewiesen. Ich finde das der Mauerbau an der B33 in 

den Gedanken der „nicht direkt Betroffene“ so manifes-

tiert ist, dass nichts anderes mehr hilft außer die 

Mauer! Das spiegelt auch den Punkt aus 1.4 Analyse 

zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen wieder in 

dem es heißt, die vom Gemeinderat beschlossenen 

Lärmminderungsmaßnahmen wurden bis lang nicht 

umgesetzt. 

Zitat: Niemand kennt die Lärmbelastung so gut, wie die 

Menschen vor Ort selbst ! 

 

6.1 Berechnung statt Messung 

ich zitiere: Nur eine ganzjährige, flächendeckende 

Messung mit einheitlichen Messgeräten konnte ver-

gleichbare und repräsentative Daten erzeugen. Dies 

kann aufgrund der Kosten und des Aufwandes nicht 

geleistet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Offenlage bekommt jede:r die Möglichkeit, 

sich am Lärmaktionsplan zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schallpegel an einem Immissionspunkt können gemessen 

oder berechnet werden. Insbesondere beim Straßen- und 
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I.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinung: Wenn diese Kosten der Messung schon 

nicht geleistet werden können, warum sollte dann ein 

evtl. millionenschwerer Mauerbau geleistet werden ? 

Außerdem wurden vor nicht all zu langer Zeit Leitplan-

ken für viel Geld montiert, die in diesem Zuge des 

Mauerbaus wieder rückgebaut werden müssten, dies 

verursacht zusätzliche Kosten ! Das Beispiel zeigt mir, 

dass die wichtige Einbindung der Leute und der ver-

schiedenen verantwortlichen Stellen nicht richtig statt-

gefunden hat, sonst hätte man sich dem Thema mehr 

gewidmet und wäre schon im Vorfeld in eine andere 

Planung gegangen. 

 

 

 

 

 

9 Grundsätzlich mögliche Maßnahmen zur Lärmminde-

rung 

ich zitiere: Schnell umsetzbare Sofortmaßnahmen 

(z.B. Verkehrsbeschränkungen) können durch 

langfristige bauliche/planerische Maßnahmen abgelöst 

werden. 

 

Meinung: Da seit Ewigkeiten in der Gemeinde 

Mönchweiler über Lärmschutz diskutiert wird und 

einfachste Maßnahmen wie z.B. das Versetzen der 

Ortseingangsschilder nach außen zur Temporeduzie-

rung der Fahrzeuge bis Dato nicht umgesetzt wurde 

zeigt nochmals das die Umsetzung einfachster Lärm-

schutzmaßnahmen schon nicht möglich ist, oder auch 

gar kein Interesse besteht diese anzugehen. Es wurde 

sich keine Mühe gegeben die schnell umsetzbaren 

Schienenverkehr bildet die Berechnung von Schallimmissio-

nen die wesentliche Grundlage für die Lärmvorsorge und die 

Lärmsanierung. Die Schallpegelmessung eignet sich hierfür 

nicht, da die Messung immer von den jeweils gerade vorherr-

schenden Randbedingungen abhängt (beispielsweise Witte-

rungseinflüsse, Hintergrundgeräusche oder auch schwer er-

fassbare – auch längerfristige – zeitliche Schwankungen der 

Verkehrsstärke) und demzufolge immer nur Momentaufnah-

men an einzelnen Messorten zulässt. Die Verkehrslärm-

schutzverordnung 16. BImSchV fordert ausdrücklich, die 

Schallimmissionen zu berechnen. Die Berechnungsverfahren 

sind so konzipiert, dass in nahezu allen Fällen die Ergebnisse 

von Vergleichsmessungen unter denen der Berechnung lie-

gen. Es ist demnach gerechtfertigt, Vertrauen in die Berech-

nung zu haben und vorsichtig mit Messungen zu sein. 

(www.bmuv.de). 
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I.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen anzugreifen und umzusetzen um den 

Lärm zu mindern. Ich meine es gab genügend Zeit da-

für ! Zur Info: Ein umsetzen eines Schildes von etwa 

50 Meter stellt für mich kein umsetzen dar. 

 

9.1Baulicher Lärmschutz 

ich zitiere: Soweit aktiver Schallschutz nicht machbar 

ist-städtebauliche Planung, NutzenKosten-gründe -, 

kommt passiver Schallschutz in Betracht. Lärmschutz-

maßnahmen erfolgen an der baulichen Anlage (Objekt-

schutz). 

 

Meinung: Da mir aktiver Schallschutz im Ort nur aus 

den seit Jahren herrschenden Diskussionen bekannt 

ist und nicht an umgesetzten Maßnahmen weiß ich 

nicht warum wir direkt bei Punkt 14 Maßnahmen zur 

Minderung der Lärmbelastung gleich den Unterpunkt: 

Festsetzung einer Lärmschutzwand (2m Hohe) aus 

Lärmschutzgründen für den Bereich B33 entlang der 

Bebauung Mönchweiler (ca. 1200m) drin haben ? 

 

Wo bitte sind die ganzen auch schon im Vorfeld be-

sprochenen anderen Punkte aufgelistet ? 

Die die kostengünstiger sind, die schnell umgesetzt 

werden können, die vielleicht auch schon so viel Ab-

hilfe schaffen das eine Mauer gar nicht von Nöten ist ! 

Wir sind damals auch auf den Zug der bezuschussten 

Schallschutzfenster mit aufgesprungen und 

sind zufrieden ! Warum muss es gleich das größter al-

ler Maßnahmen sprich Mauer sein ? 

 

 

 

Mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans in Stufe 3 soll 

die tatsächliche Umsetzung wirksamer Maßnahmen forciert 

werden. Das Versetzen eines Ortsschilds ist an fachrechtliche 

Vorgaben gebunden (welche hier nicht gegeben sind). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wirkungsanalyse im Bereich B 33 Mönchweiler zeigt, 

dass die Betroffenheiten durch eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung von Tempo 50 nicht vollständig reduziert werden kön-

nen. Aufgrund dessen sind weitere Maßnahmen notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wirtschaftlichen Belange werden berücksichtigt. Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen sind kostengünstig umsetz-

bare Sofortmaßnahmen.  
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I.8 Fazit: 

Lärmschutz ist wichtig ! Und ja, den sollten wir auch 

angehen, aber gemeinsam und mit einem wirtschaftli-

chem Interesse, was bringt es Jahre über eine kosten-

intensive Mauer zu diskutieren um sie letztendlich 

dann doch aufgestellt zu sehen und im Enddefekt ist 

sie durch Umstrukturierungen im Verkehr und der Mo-

bilität vielleicht nutzlos !? 

Außerdem ist der Verkehr Innerorts um ein vielfaches 

schlimmer und gerade das Schild „Anlieger frei“ in der 

Friedenstraße bringt in diesem Fall überhaupt nichts 

denn hier sehe ich und meine Familie das eigentliche 

Hauptproblem da hier auch wie in Punkt 2.1Lärm und 

Lärmquellen beschriebene Problem des Stop and Go's 

eine großer Lärmbelastung darstellt. 

Die Anwohner der Friedenstraße die nicht direkt an der 

B33 wohnen haben ja durch uns schon eine „Mauer“ 

und sind dennoch nicht zufrieden. Hier sollte ein Um-

denken stattfinden ! Des weiteren sollten sich diese 

Leute in unser Lage versetzen wie sie sich fühlen wür-

den wenn ihnen die Sicht und Bewegung und diverse 

andere Dinge die durch das stellen einer Mauer entzo-

gen werden wurde. Ich verstehe das der gesamte Ort 

unter der Lärmlast leidet und das das Wohl des einzel-

nen nicht übergeordnet der Mehrheit steht. Aber über-

legt euch folgendes, die Mehrheit nämlich der Deut-

sche Staat wird die Mauer bezahlen nur für 3000 Ein-

wohner der Gemeinde Mönchweiler und ich denke 

nicht das die Steuerzahler die z.B. in Villingen wohnen 

uns Mönchweiler-Einwohnern die Mauer bezahlen wol-

len vor allem deswegen nicht da die die selben Prob-

leme haben und das nochmals schlimmer. Somit 

wurde der Spieß umgedreht und die Bedürfnisse einer 

 

 

 

 

 

Innerorts wurden Maßnahmen im Zuge der L181 untersucht 

und festgesetzt. 
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Minderheit (Mönchweiler) überwiegen nun doch eine 

Mehrheit (deutscher Steuerzahler), also darf ich somit 

durchaus fordern das ich und meine Familie in unse-

rem Garten keine Mauer haben wollen ! Und wenn 

wollen wir gefragt und einbezogen werden ! 

 

Was ich damit sage ist folgendes: „Als ich mich dafür 

entschieden habe an die Bundesstraße zu ziehen war 

mir durchaus bewusst, dass das mit einer Lärmbelästi-

gung verbunden ist. Und ich würde lieber meine 7 Sa-

chen packen als anderen Leuten ungefragt eine Mauer 

vor den Latz zu knallen“. 

Diese Option steht jedem offen und belästigt keine an-

deren Leute ! 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 

 

 

 

Bürger:in 2 

 

19.12.2021 Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit möchte 

ich als Betroffener folgende Stellungnahme abgeben 

und bitte Sie daher um Überprüfung der Anmerkungen 

im Rahmen der Abwägung! 

 

1. Zur Erfassung der Verkehrszahlen an der B33: 

Die im Jahre 2019 erhobenen Zahlen sind veraltet, ich 

bitte sie daher um die Verwendung aktueller Zahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Überproportionaler Anteil Schwerverkehr Nachts: 

 

 

 

 

 

Die vorliegenden Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmonito-

ring 2020 sind geringer als die Verkehrszahlen aus dem Jahr 

2019. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zahlen aus 

2020 nicht repräsentativ. Zudem hat die Gemeinde 2021 eine 

Verkehrszählung durchgeführt. Auch dabei waren die Ver-

kehrsmengen geringer als die Verkehrszahlen der SVZ 2019. 

Um das Verkehrsaufkommen nicht zu unterschätzen wurden 

zugunsten der Betroffenheiten die höheren Zahlen von 2019 

als Grundlage für den Lärmaktionsplan verwendet. 

 

Der überproportionale nächtliche Schwerverkehrsanteil wurde 

berücksichtigt (vgl. Bericht, Tabelle 6): 7.3% am Tag und 

11.8% in der Nacht. 

 



Lärmaktionsplanung Mönchweiler - Auswertung der förmlichen Beteiligung; Stand 28.01.2022 

 

30 

Stellung-

nahme Nr. 
Bürger:in 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

 

 

 

 

 

II.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4 

 

 

 

 

 

Bitte berücksichtigen Sie den überproportionalen Anteil 

des Schwerlastverkehrs insbesondere Nachts, da die-

ser sich in der vorgenommenen Lärmkartierung nicht 

bzw. nur unzureichend widerspiegelt. 

 

3. Lärmoptimierter Fahrbahnbelag B33: 

In den Ausführungen des Lärmaktionsplans wird davon 

gesprochen, dass bei der letzten Fahrbahnsanierung 

der B33 im Abschnitt Mönchweiler ein Lärm optimierter 

Fahrbahnbelag („Flüsterasphalt“) eingebaut wurde. 

Dies entspricht leider nicht den tatsachlichen Gege-

benheiten! Nach der letzten Fahrbahnsanierung er-

klärte Bürgermeister Scheerer auf Anfrage, dass im 

Abschnitt Mönchweiler kein „Flüsterasphalt“, also lärm-

optimierter Asphalt eingebaut wurde, da dieser Belag 

(nach Aussage des zuständigen Amtes) aufgrund der 

Witterungsverhältnisse im Schwarzwald sehr schnell 

verschleifen wurde. So sei lediglich auf der Höhe des 

Ifängle (Gemarkung Villingen-Schwenningen) ein der-

artiger Asphalt eingebaut. Dies kann man im übrigen 

sehr leicht am veränderten Fahrbahngeräusch beim 

drüber fahren auf der Höhe des Ifängle feststellen. 

So sind die durchgeführten Berechnungen zum Fahr-

bahnbelag im Abschnitt Mönchweiler falsch und müs-

sen neu berechnet werden, da es hier keinen „Flüster-

asphalt“ gibt. 

 

4. Nachts Tempo 50 auf der B33: 

Die berechneten Lärmemissionen nachts sowie die per 

Messung erhobenen Geschwindigkeiten im Bereich 

Mönchweiler nachts führen zu einem einzigen Schluss: 

im Abschnitt Mönchweiler der B33Tempo 50 nachts! 

 

 

 

 

 

Auf der B 33 wurde zuletzt im Jahr 2013 auf Länge der ge-

samten Ortsumfahrung Mönchweiler ein lärmoptimierter Fahr-

bahnbelag mit dem Korrekturfaktor DStrO = - 2 dB(A) verbaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Lärmaktionsplan wird eine ganztägige Geschwindigkeitsre-

duzierung von 50 km/h festgesetzt. Die zuständigen Behör-
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II.5 

Bitte wirken sie darauf hin, dass zusätzlich zur Ge-

schwindigkeitsreduzierung eine dauerhafte Anlage zur 

Geschwindigkeitsmessung installiert wird. Nur so kann 

die angestrebte Geschwindigkeitsreduzierung (und 

dadurch Lärmminderung) erfolgreich durchgeführt 

werden. 

 

5. Lückenschluss B523: 

Hier lässt sich anmerken, dass der geplante Lücken-

schluss in der Fortschreibung des Lärmaktionsplans 

keine Berücksichtigung findet. Der Lückenschluss wird 

definitiv zu einer erheblichen Mehrbelastung durch 

Lärm führen, da das Fahrzeugaufkommen erheblich 

steigen wird. Daher fordere ich sie zum Schutz der be-

troffenen Bürger von Mönchweiler auf, diesen Sach-

verhalt entsprechend im fortgeschriebenen Lärmakti-

onsplan zu berücksichtigen. 

den werden dazu angeregt, flankierende Maßnahmen zur An-

zeige und Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

umzusetzen. 

 

 

 

 

 

Der Lückenschluss der B 523 ist nicht Thema der Lärmakti-

onsplanung. Sollte der Lückenschluss umgesetzt werden und 

folglich zu einem höheren Verkehrsaufkommen in Mönchwei-

ler führen, wird dies entsprechend berücksichtigt werden 

(Lärmvorsorge, Stufe 4 der Lärmaktionsplanung). 

III.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürger:in 3 

 

20.12.2021 Im Rahmen der Abwägung der in der förmlichen Betei-

ligung eingegangenen Einwände bitte ich Sie folgen-

den Aspekt mit einzubeziehen: 

 

Zahlen zur Verkehrsbelastung 

 

Dem letzten Verkehrsbericht von Baden-Württemberg 

(Jahresvergleich 2018/19: https://www.svz-

bw.de/fileadmin/verkehrszaehlunq/entwicklunq/rpt-95-

svz-iahrverql-19-18.pdf) entnehme ich auf Seite 12: 

„Zwischen 1980 und 2019 ist der Verkehr ... auf den 

Bundesstraßen um +73,8 % von 8.371 auf 14.550 Kfz / 

24 h gestiegen.“ Dabei ist zuzugestehen, dass der Lö-

wenanteil der Zunahme noch im letzten Jahrhundert 

stattfand, aber immerhin auch in diesem Jahrhundert 

der Verkehr im Ländle jährlich um etwa ein Prozent 
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durchschnittlich zunimmt. Damit ist Baden-Württem-

berg bei der Verkehrsbelastung auf den Bundesstra-

ßen im Vergleich der Flächen-Bundesländer mit gro-

ßem Abstand Spitzenreiter. 

 

Der Verkehr auf der B33 wird im vorgelegten Bericht 

der Firma Rapp Trans AG in unserem Streckenab-

schnitt (St. Georgen- Villingen; Messstelle Schoren) für 

zuletzt 2019 mit 15.751 Kfz / 24h angegeben (Tabelle 

1). Damit liegen wir hier tagtäglich noch um mehr als 

tausend Fahrzeugbewegungen über dem Ländle-

Durchschnitt. 

 

Aber wie sind diese Zahlen eigentlich entstanden und 

zu bewerten? Ein Blick in die jährlichen Berichte zum 

Verkehrs-Monotoring in Ba-Wü zeigt für unsere 

Kartierungsstrecke folgende Entwicklungen: 

https://www.svz-bw.de/verkehrszaehlunq/verkehrsmo-

nitorinq/erqebnisse/ 

 

2000: 18.098 Kfz täglich, 

 

2005: 16.920 Kfz täglich, 

 

2010: 16.884 Kfz (kein Anstieg trotz der Landesgarten-

schau in VS?!). Dann: 

2011: 17.452 Kfz -> durch Fortschreibung 

2012: 17.503 Kfz durch Fortschreibung 

2013: 17.791 Kfz -> durch Fortschreibung 

2014: 18.371 Kfz -> durch Fortschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svz-bw.de/verkehrszaehlunq/verkehrsmonitorinq/erqebnisse/
https://www.svz-bw.de/verkehrszaehlunq/verkehrsmonitorinq/erqebnisse/
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III.2 

2015: 13.959 Kfz! -»Hier keine Angabe wie die Zahl 

zustande kam, ob durch Zählung, Fortschreibung oder 

Hochrechnung, jedenfalls ist es ein signifikanter Abfall! 

 

2016: 14.692 Kfz -> durch Hochrechnung 

2017: 15.706 Kfz -> durch Fortschreibung 

2018: 15.257 Kfz -> durch Fortschreibung 

2019: 15.751 Kfz -» durch Fortschreiibung 

2020: 13.408 Kfz ->durch Hochrechnung (Corona-

Effekt? Diese aktuelle Angabe wurde im Rapp-Be-

richt noch nicht mit einbezogen). 

 

Fazit: 

Es ist nicht klar, wann es das letzte Mal eine echte 

Zählung in unserem B33-Streckenabschnitt gab.- Fort-

schreibungen scheinen tendenziell die Ergebnisse zu 

erhöhen, Hochrechnungen zu verringern. Was steckt 

dahinter? Wo sind die methodischen Unterschiede in 

den Berechnungen? 

Berücksichtigen wir die wahrscheinlich pandemiebe-

dingte Zahl von 2020 nicht, bedeutet es aber trotzdem, 

dass von 2000 bis 2019 die Kfz-Bewegungen von 

18.100 auf 15.750 um 13 Prozent abgenommen haben 

sollen. Das entspricht nicht meiner persönlichen Wahr-

nehmung! Können diese und die Statistik so voneinan-

der abweichen? Aufgrund der methodischen Intranspa-

renz ist eine Bewertung nicht einfach. 

 

 

 

 

 

 

Amtliche Straßenverkehrszählung im 5 Jahres-Rhythmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bericht „Straßenverkehrszählung in Baden-Württemberg – 

Darstellung der Methodik und Ergebnisse 2015 – 2017“ wird 

die Vorgehensweise erläutert. Für die amtliche Zählstelle Nr. 

7816 1100 (B 33 St. Georgen) wurde zuletzt 2015 eine Zäh-

lung durchgeführt. Pro Jahr werden an 1/5 der Zähldaten Zäh-

lungen durchgeführt. Für nicht gezählte Zählstellen müssen 

die Werte fortgeschrieben/hochgerechnet werden. Fortschrei-

bungen sind fester Bestandteil der Verkehrsstatistik. Um allen 

Zählstellen flächendeckend plausible DTV-Werte zuordnen zu 

können, werden die nicht gezählten Zählstellen mittels geeig-

neter Rechenverfahren auf Basis der letzten durchgeführten 

Zählung fortgeschrieben. Basis der Hochrechnung von Kurz-

zeitzählungen auf den DTV-Wert sind die Dauerzählstellen. 

Mit ihnen werden kontinuierlich (365 Tage/24 Stunden) Daten 

zum allgemeinen Verkehrsaufkommen erhoben. Ihre Gangli-

nien dienen als Referenz zur Hochrechnung von Kurzzeitzäh-

lungen. Entsprechende Kennwerte werden bestimmt. 

Die Abnahme des Verkehrs kann mehrere Gründe haben 

(Um-/Ausbaumaßnahmen, städtebauliche Entwicklungen, ge-

sellschaftliche Trends, Corona-Pandemie, etc.). 
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nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

Eine weitere Zunahme des Verkehrs ist dennoch zu er-

warten: Einerseits wegen des geplanten Zubaus der 

B523 („Lückenschluss“) und vor allem durch die ge-

planten Veränderungen der innerörtlichen Durchfahrt 

infolge des Ausbaus des landesweiten Radnetzes. Der 

Verkehr von und nach Königsfeld wird wohl in Zukunft 

weniger über die Hindenburgstraße („Tempo 30-Zone“) 

und mehr über die B33 mit Abfahrt / Auffahrt in Peter-

zell-Schoren gehen. 

 

Ich bitte Sie, diese Entwicklungen zu antizipieren und 

in der Lärmaktionsplanung zu berücksichtigen. 

 

Der Lückenschluss der B 523 sowie der Ausbau des Radnet-

zes sind nicht Thema der Lärmaktionsplanung. Sollte sich im 

Zuge dieser Projekte das Verkehrsaufkommen in Mönchweiler 

erhöhen, wird dies in der Lärmvorsorge im Zuge der Baumaß-

nahme bzw. der Lärmaktionsplanung Stufe 4 berücksichtigt. 

IV.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 

 

 

 

 

Bürger:in 4 

 

22.12.2021 Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit möchte 

ich als Betroffener folgende Stellungnahme abgeben 

und bitte um Überprüfung der Anmerkungen und Ein-

wände im Rahmen der Abwägung. 

 

1. Erfassung der Verkehrszahlen B33: 

a. Die verwendeten Verkehrszahlen stammen 
aus 2019 und sind damit veraltet. Auf Grund 
der stetigen Zunahme des Verkehrs, insbe-
sondere des Schwerlastverkehrs, sollten 
aktuelle Zahlen verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

b. Die Lokalisation der Messstelle ist für den 
Laien nicht nachvollziehbar. Entspricht die 
gemessen Verkehrsmenge auch der Tatsäch-
lichen auf der B33 im Abschnitt Mönchweiler? 
 

 

 

 

 

 

Die vorliegenden Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmonito-

ring 2020 sind geringer als die Verkehrszahlen aus dem Jahr 

2019. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zahlen aus 

2020 nicht repräsentativ. Zudem hat die Gemeinde 2021 eine 

Verkehrszählung durchgeführt. Auch dabei waren die Ver-

kehrsmengen geringer als die Verkehrszahlen der SVZ 2019. 

Um das Verkehrsaufkommen nicht zu unterschätzen wurden 

zugunsten der Betroffenheiten die höheren Zahlen von 2019 

als Grundlage für den Lärmaktionsplan verwendet. 

 

 

Die Zählstelle des Verkehrsmonitoring B-W liegt nördlich des 

Anschlusses Herdstraße. Das LRA zählte 2021 südlich des 

Anschlusses. 

 



Lärmaktionsplanung Mönchweiler - Auswertung der förmlichen Beteiligung; Stand 28.01.2022 

 

35 

Stellung-

nahme Nr. 
Bürger:in 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

IV.3 

 

 

 

 

IV.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6 

 

 

 

 

 

IV.7 

 

 

 

c. Es wird nicht angegeben über welchen Zeit-
raum und in welchem Monat gemessen 
wurde, dies ist relevant, da große zeitab-
schnittabhängige Schwankungen, insbeson-
dere beim Schwerlastverkehr bestehen. 
 
 

d. Der Anteil des Schwerlastverkehrs 22-6 Uhr 
betrug bei durch die Gemeinde veranlassten 
Messungen bis zu 14%, im Zeitabschnitt 0-6 
Uhr sogar 16%. Diese spezifischen Belastung 
nachts wird in der Lärmkartierung und Bewer-
tung der durch Lärmimmissionen belasteten 
Bewohner nicht berücksichtigt. 
 

2. Lärmoptimierter Fahrbahnbelag B33: 

 

a. Es wird angeführt, dass bei der letzten Be-
lagssanierung der B33 im Abschnitt 
Mönchweiler ein lärmoptimierter Belag einge-
baut wurde und folglich bei den Emissionen- 
2dB verrechnet werden. Welcher Straßende-
ckenschichttyp (SDT) eingebaut wurde wird 
nicht ausgeführt. Zur genauen Berechnung ist 
dies jedoch erforderlich, da abhängig vom 
Typ erheblich abweichende Lärmreduzierun-
gen zu erzielen sind. 
 

b. Nach meinem Kenntnisstand wurde der Ein-
bau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags 
zwar diskutiert, jedoch auf Grund der gerin-
gen Widerstandsfähigkeit bei Witterungsbe-
dingungen, wie sie im Schwarzwald herr-
schen, nicht eingebaut. Sollte diese der Fall 
sein, sind die Berechnungen falsch. 
 

3. Entwicklung der Betroffenheiten: 

Weshalb ist die Anzahl der vom Lärm betroffenen Per-

sonen im Verlauf der Jahre von Untersuchung zu Un-

Die Verkehrszahlen stammen aus der Fortschreibung der Ver-

kehrszählung von 2015 (mehrere Zählzeiträume über das 

Jahr). 

 

 

Der überproportionale nächtliche Schwerverkehrsanteil wurde 

mit den Daten des Verkehrsmonitoring berücksichtigt (vgl. Be-

richt, Tabelle 6): 7.3% am Tag und 11.8% in der Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fahrbahnbelag im Bereich B 33 Mönchweiler wurde zu-

letzt im Jahr 2013 erneuert. Als Asphaltdeckschicht wurde sei-

nerzeit ein Asphaltbeton 0/ 11 S (AC 11 DS) mit feiner Splitt-

abstreuung ( 1/3 mm Edelsplitt) verbaut. 

 

 

 

 

 

Es wurde kein offenporiger Belag eingebaut (-5 dB(A)). 

 

 

 

 

 

 

Unbekannt (ehemalige Untersuchungen wurden nicht durch 

Rapp durchgeführt).  
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IV.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tersuchung geringer geworden? Ohne dass es rele-

vante Änderungen der Anzahl der Bewohner/Wohnein-

heit oder Wegfall von Wohneinheiten gab? 

 

4. Im Kooperationserlass BW 2018 werden Lärmim-

missionspegel von >65dB tags und >55 dB nachts als 

gesundheitskritisch festgelegt. Das ist nicht nachvoll-

ziehbar, da die im gleichen Jahr von der Weltgesund-

heitsorganisation veröffentlichten „Leitlinien für Umge-

bungslärm für die Europäische Region“ für den Ver-

kehrslärm bereits >53 dB tags und 45dB nachts als 

gesundheitsschädlich einstuft. Die Schwellenwerte die 

der Berechnung diese Lärmaktionsplans zu Grunde 

liegen sind somit erheblich zu hoch angesetzt und 

schützen die Bewohner nur unzureichend vor gesund-

heitlichen Schäden. Das Land Baden-Württemberg 

kommt somit seiner Verpflichtung zum Schutz der Be-

völkerung vor Verkehrslärm nicht ausreichend nach. 

 

5. Art. 8 Abs. 7 UAbs. 1 Umgebungs-lärmRL weist 

ausdrücklich darauf hin, dass ortskundige Hinweise 

aus der Bevölkerung bei der Erstellung von Maßnah-

men zur Lärmminderung berücksichtigt werden sollen. 

Aus diesem Grund weise ich Sie ausdrücklich darauf 

hin, dass besonders der nächtliche Schwerlastverkehr 

von 2-6 Uhr, welcher impulsartige, besonders belas-

tende Lärmemissionen und -immissionen verursacht, 

keine Berücksichtigungen bei den Berechnungen fin-

det. In der Zeit von 2-6 Uhr fahren zwischen 20 und 60 

LKW/Stunde mit entsprechenden Lärmemissionen 

über die B33 (Quelle: Verkehrszählung 2017). Genau 

dieser Lärm ist jedoch nachts extrem gesundheits-

schädlich und muss somit gesondert berücksichtigt 

 

 

 

 

 

Die Lärmaktionsplanung richtet sich nach den Inhalten des 

Kooperationserlass 2018 des Landes Baden-Württemberg.  

Die neue Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich der 

Frage, ob eine sog. Gefahrenlage besteht, an den Immissi-

onsgrenzwerten der 16. BImSchV. Werden diese Werte über-

schritten, haben die Betroffenen Anspruch auf ermessensfeh-

lerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschränkende Maß-

nahme. Somit ist die Einhaltung der Grenzwerte der 16. BIm-

SchV in die Abwägung mit einzustellen 

 

 

 

 

 

 

Der überproportionale nächtliche Schwerverkehrsanteil wurde 

mit den Daten des Verkehrsmonitoring berücksichtigt (vgl. Be-

richt, Tabelle 6): 7.3% am Tag und 11.8% in der Nacht. 

Festgesetzt ist eine ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung 

von 50 km/h, die die nächtlichen Betroffenheiten > 55 dB(A) 

von 36 auf 21 senken würde. 
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IV.10 

werden. Außerdem kommt es vor allem nachts zu er-

heblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen mit ent-

sprechenden Lärmemissionen. Dringend erforderlich 

ist somit als erster Schritt zur Reduktion des Verkehrs-

lärms auf der B33, eine Geschwindigkeitsreduzierung 

nachts auf 50 km/h und gleichzeitige Errichtung einer 

kontinuierlichen Geschwindigkeitsüberwachungsan-

lage. 

 

6. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sollen gegen-

wärtig bereits absehbare Entwicklungen, welche in nä-

herer Zukunft anstehen berücksichtigt werden. Dies 

geschieht jedoch nicht. Der geplante Lückenschluss 

der B523, welcher nach Verkehrsprognosen zu einer 

deutlichen Mehrbelastung für die B33 im Bereich 

Mönchweiler fuhren wird, findet in dieser Fortschrei-

bung des Lärmaktionsplans für Mönchweiler keine Be-

rücksichtigung. Diese ausdrückliche Forderung des 

Gesetzgebers wird nicht erfüllt. Auf Grund der Progno-

sen ist zu erwarten, dass sich die Betroffenheiten er-

heblich erhöhen. Somit ist diesem Sachverhalt im aktu-

ellen Lärmaktionsplan unbedingt Rechnung zu tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Lärmaktionsplan wird die aktuelle Verkehrsbelastung be-

rücksichtigt. Sollte sich diese innerhalb der nächsten Jahre er-

höhen, wird dem in der darauffolgenden Stufe 4 der Lärmakti-

onsplanung Rechnung getragen. Zudem sind die verwende-

ten Verkehrszahlen aus dem Jahr 2019 bereits höher als die 

tatsächlich gezählten Verkehrsmengen aus dem Jahr 2021. 

 

 

 

 

V.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürger:in 5 

 

22.12.2021 Wir geben bezüglich der Beteiligung der Öffentlichkeit 

am Lärmaktionsplan Stufe 3 als betroffenes 

Gemeindeglied von Mönchweiler unsere Stellung-

nahme ab. 

 

1.                                                                                  

Unserer Ansicht nach ist kein Sinken der Verkehrslast 

zu erwarten. Seit Jahren wird die Strecke von Offen-

burg über Hornberg zur A8 kontinuierlich ausgebaut. 

Hierzu gehört auch der geplante Lückenschluss der B 

 

 

 

 

 

Im Lärmaktionsplan wird die aktuelle Verkehrsbelastung be-

rücksichtigt. Sollte sich diese innerhalb der nächsten Jahre er-

höhen, wird dem in der darauffolgenden Stufe 4 der Lärmakti-

onsplanung Rechnung getragen. 



Lärmaktionsplanung Mönchweiler - Auswertung der förmlichen Beteiligung; Stand 28.01.2022 

 

38 

Stellung-

nahme Nr. 
Bürger:in 

Stellung-

nahme vom 
Stellungnahme Wertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2 

 

 

 

V.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4 

 

523. Dieser Ausbau hat zum Ziel, dass hier der Ver-

kehr und insbesondere auch der Schwerlastverkehr 

vermehrt fließen soll. Zudem sehen wir die Verkehrs-

zahlen von 2019 als veraltet an. Messungen der Ge-

meinde ergaben andere Ergebnisse. 

 

 

2. 

Unseres Wissens war ein sogenannter „Flüsterbelag" 

im Gespräch, wurde aber nie aufgetragen. 

 

3. 

Für uns ist unverständlich, dass sich die Anzahl der 

betroffenen Personen verringert haben soll oder sich 

künftig verringern sollte. Die angrenzenden Straßen an 

die B 33 (Friedenstraße, Eintrachtstraße) befinden sich 

im Generationenwechsel und werden dadurch künftig 

eher mehr Personen beheimaten als die letzten Jahre. 

Zudem ist Mönchweiler durch ein ständig wachsendes 

Gewerbegebiet und immer wiederfrisch erschlossene 

Neubaugebiete eine Gemeinde, die auf Wachstum 

ausgelegt ist. Somit ist zu erwarten, dass die Zahl der 

Betroffenen steigen wird. 

Wir in der Stoffels Wiese werden nicht als Betroffene 

benannt. Dies ist nicht richtig. In den frühen Morgen-

stunden ist vor allem der Schwerlastverkehrs eine im-

mense Belastung. Insbesondere bei Westwind ist der 

Verkehr auch für uns eine starke Belastung. 

 

 

4. 

In Punkt 1.4 des Lärmaktionsplans werden all die be-

reits vor längerer Zeit beschlossenen Maßnahmen, die 

Die Ergebnisse der Verkehrszählung der Gemeinde aus dem 

Jahr 2021 sind geringer als die Verkehrszahlen der SVZ 

2019. Um das Verkehrsaufkommen nicht zu unterschätzen 

(Corona-Pandemie) wurden als Grundlage für den Lärmakti-

onsplan die höheren Zahlen von 2019 verwendet. 

 

 

Der Fahrbahnbelag im Bereich B 33 Mönchweiler wurde zu-

letzt im Jahr 2013 erneuert. Dieser bewirkt eine Lärmpegelre-

duzierung von -2 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

Die Reduzierung der Betroffenheiten im Bereich der B 33 

Mönchweiler möglicherweise auf den Einbau des lärmopti-

mierten Fahrbahnbelags zurückzuführen.  

Die berechneten Lärmpegel in der „Stoffels Wiese“ liegen 

deutlich unter den Auslösewerten der Lärmaktionsplanung 

(65/55 dB(A) tags/nachts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im LAP der Stufe 2 ehemals beschlossenen Maßnahmen 

können (teilweise) aus fachrechtlichen Gründen nicht 

umgesetzt werden.  
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uns Bürgern Entlastung bezüglich des Lärms bringen 

sollen, aufgezählt. Sie würden uns Bürgern helfen. Wir 

bemängeln, dass sich die Umsetzung dieser Maßnah-

men derart verzögert. Ein Grund hierfür ist uns nicht 

ersichtlich. 

 

Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im Rahmen 

der Abwägung und Entscheidung zu berücksichtigen. 

Der aktuelle Plan Stufe 3 ersetzt den alten Plan. 
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